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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Etwas besser erging es einer anderen parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion,
welche zusätzlich zur Wohnsitzpflicht von zwölf Jahren verlangte, dass die
gesuchstellende Person während mindestens sieben Jahren im Besitz einer
Niederlassungsbewilligung gewesen sein muss. Es sollte damit verhindert werden, dass
zum Beispiel abgewiesene Asylbewerber, die sich provisorisch in der Schweiz aufhalten
dürfen, eingebürgert werden. Der Nationalrat entschied zwar mit 103 zu 54 Stimmen,
dem Vorstoss keine Folge zu geben. Er nahm aber zur Kenntnis, dass die
Staatspolitischen Kommissionen beider Räte (SPK-NR, SPK-SR) zuvor einer weniger weit
gehenden parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge gegeben hatten, welche
verlangt, dass nur eingebürgert werden darf, wer über eine Niederlassungsbewilligung
verfügt. Relativ knapp mit 85 zu 73 Stimmen lehnte der Nationalrat eine
parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion ab, die Bezüger von Invalidenrenten oder
Sozialhilfe von der Einbürgerung ausschliessen wollte. Neben der geschlossenen SVP
hatte sich auch eine klare Mehrheit der FDP hinter diesen Vorstoss gestellt. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2008
HANS HIRTER

Privatrecht

Im September 2016 forderte Fabio Regazzi (cvp, TI) in einer parlamentarischen
Initiative, den geltenden Verzugszinssatz von 5 Prozent mittels einer Regelung an die
allgemeine Entwicklung der Marktzinssätze anzubinden. Das schwierige wirtschaftliche
Umfeld bereite insbesondere den KMU Mühe. Ohnehin sei der hohe Verzugszinssatz
eine starke Zusatzbelastung für Unternehmen, die sich finanziell bereits in
Schwierigkeiten befänden, erklärte der Initiant. Im Oktober 2017 gab die RK-NR der
Initiative mit 20 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) Folge, im April 2018 folgte die RK-SR
mit 5 zu 5 Stimmen und Stichentscheid des Präsidenten Robert Cramer (gp, GE). 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2018
ANJA HEIDELBERGER

Kriminalität

Als zumindest stossend wird in weiten Teilen der Öffentlichkeit die Tatsache
empfunden, dass in der Schweiz – wie in den meisten anderen Industriestaaten auch –
die für den Geschäftserfolg als notwendig ausgewiesenen Bestechungszahlungen als
Geschäftsaufwand steuerlich abziehbar sind. In Ausführung einer 1995 vom Nationalrat
überwiesenen parlamentarischen Initiative Carobbio (sp, TI) beantragte die Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK) eine teilweise Änderung dieser Steuerpraxis.
Bestechungszahlungen an Personen, die mit öffentlichen Aufgaben betraut sind (und
zwar sowohl im In- als auch im Ausland), sollen in Zukunft nicht mehr abzugsfähig sein.
Dabei reicht es aus, wenn der Steuerbeamte eine Bestechung erkennt; eine
rechtsgültige Verurteilung durch die Strafbehörden ist nicht erforderlich. Die WAK ging
damit über die Anträge einer von ihr eingesetzten Expertengruppe hinaus. Diese hatte
vorgeschlagen, Steuerabzüge nur bei Vorliegen eines rechtsgültigen Urteils eines
schweizerischen Gerichtes nicht mehr zuzulassen (was Unkostenabzüge bei der
Bestechung ausländischer Beamter weiterhin erlaubt hätte). Der Bundesrat war mit den
Vorschlägen der nationalrätlichen WAK, die auch einer OECD-Empfehlung aus dem
Jahre 1996 entsprechen, einverstanden. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.1997
HANS HIRTER
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Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Die Luftfahrtpolitik gab dem Parlament einen zusätzlichen Anlass, die geltende
Kompetenzverteilung zwischen Regierung und Parlament unter die Lupe zu nehmen.
Auslöser war der Staatsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz über die
Beschränkung der Nordanflüge auf den Flughafen Zürich-Kloten. Der Bundesrat hatte
diesen 2002 vorläufig in Kraft gesetzt, er war dann aber 2003 vom Parlament nicht
genehmigt worden. Die vorläufige Inkraftsetzung eines noch nicht genehmigten
Vertrags durch den Bundesrat entsprach zwar der bisherigen Interpretation der
Verfassung, welche der Regierung zur Wahrung wichtiger Landesinteressen dieses
Recht zuspricht. Sie wurde aber vom Parlament als unbefriedigend empfunden, da sie
dieses in eine Zwangslage bringe, den Vertrag entweder gegen seinen Willen zu
genehmigen, oder aber das bereits angewendete Recht wieder aufzuheben und damit
die Rechtssicherheit und das aussenpolitische Ansehen der Schweiz zu
beeinträchtigen. Der Ständerat hatte 2003 einer parlamentarischen Initiative Spoerry
(fdp, ZH) (02.456) Folge gegeben, welche eine Neuregelung bei der vorläufigen
Inkraftsetzung verlangt. In Ausführung dieser Initiative legte seine Staatspolitische
Kommission Ende 2003 ihre Vorschläge vor. Sie beantragte, dass in Fällen einer
dringlichen Inkraftsetzung der Bundesrat die zuständigen parlamentarischen
Kommissionen konsultieren muss. Zudem soll ein vom Bundesrat vorläufig in Kraft
gesetzter Vertrag aufgehoben werden, wenn er nicht innert höchstens sechs Monaten
dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt wird. Eine von Abgeordneten der FDP und
der SVP gebildete Minderheit wollte noch weiter gehen und dem Bundesrat die
vorläufige Inkraftsetzung untersagen, wenn sich die aussenpolitischen Kommissionen
der beiden Räte gegen den Vertrag aussprechen. Der Bundesrat lehnte beide
Vorschläge ab: denjenigen der Kommissionsminderheit, weil er die Handlungsfähigkeit
der Regierung zu sehr beschneiden würde; denjenigen der Mehrheit, weil er nicht nötig
sei, da bereits mit dem geltenden Parlamentsgesetz die zuständigen parlamentarischen
Kommissionen eine Konsultation verlangen dürfen. Der Ständerat folgte seiner
Kommissionsmehrheit und der Nationalrat stimmte ebenfalls zu. Ein
Nichteintretensantrag von SVP-Seite, mit der Absicht, dann einen Vorstoss für ein
Verbot einer vorzeitigen Inkraftsetzung einzureichen, scheiterte in der grossen Kammer
deutlich. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

Volksrechte

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion für eine
Ausweitung des Staatsvertragsreferendums mit 121 zu 59 Stimmen ab. Diese hatte
verlangt, dass die bisher dem fakultativen Referendum unterstehenden
völkerrechtlichen Verträge dem obligatorischen Referendum unterstellt werden. Diese
strengere Regelung, welche die Opponenten nicht nur vom Unterschriftensammeln
befreit, sondern in der Volksabstimmung sowohl das Volks- als auch das Ständemehr für
eine Annahme verlangt, gilt gemäss Bundesverfassung nur für Beitritte zu
supranationalen Gemeinschaften (z.B. UNO, EU) und zu Organisationen zur Wahrung der
kollektiven Sicherheit (z.B. NATO). Die SPK hatte gegen eine Ausweitung des
obligatorischen Referendums ins Feld geführt, dass es sich bei den angesprochenen
völkerrechtlichen Verträgen um solche handelt, die wichtige rechtssetzende
Bestimmungen enthalten oder deren Vollzug wichtige Gesetzesänderungen von der
Schweiz verlangt. Für derartige Fälle sei analog zur Gesetzgebung im nationalen Rahmen
nur das fakultative und nicht das obligatorische Referendum das angebrachte
Volksrecht. Die AUNS gab bekannt, dass sie eine Volksinitiative für eine Ausweitung des
obligatorischen Staatsvertragsreferendums lancieren werde, ohne allerdings einen
Zeitpunkt zu nennen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2007
HANS HIRTER

Die Diskussion um die Umsetzung von Volksinitiativen, bzw. um das Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht, hatte 2013 zu einiger Aktivität in den Reihen der SVP
geführt. Mit seiner parlamentarischen Initiative forderte Luzi Stamm (svp, AG) eine
Regelung des Verhältnisses zwischen Bundesgesetzen und Staatsverträgen.  Stamms
Vorschlag sah vor, dass in einem Konflikt das neuere Recht dem älteren vorgeht. Sollte
also ein neues Bundesgesetz oder ein neuer Verfassungsgrundsatz geschaffen werden,
so müsste ein älterer, völkerrechtlicher Vertrag neu ausgehandelt oder aber gekündigt
werden. Damit einher ging die Forderung, dass keine rechtlich oder faktisch
unkündbaren Staatsverträge mehr abgeschlossen werden dürften. Sollte ein neuer

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2014
MARC BÜHLMANN
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referendumspflichtiger Staatsvertrag im Konflikt mit bestehendem Gesetz geraten, so
müsste das Gesetz angepasst werden. Mit dem Vorschlag wäre die so genannte
Schubert-Praxis verändert worden, die vorsieht, dass ein völkerrechtlicher Vertrag
einem Bundesgesetz vorgeht, wenn der Gesetzgeber sich nicht ausdrücklich über den
Vertrag hinwegsetzt. Die SPK-NR lehnte die parlamentarische Initiative mit 16 zu 7
Stimmen ab und erachtete es als sinnvoller, die bisherige Praxis beizubehalten, mit der
Konflikte zwischen Rechtsnormen bereits beim Erlass zu vermeiden versucht werden
und bei der Umsetzung von Initiativen auf Konformität mit dem Völkerrecht geachtet
wird. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner SPK und gab der Initiative mit 129 zu 54
Stimmen keine Folge, wobei die Ja-Stimmen allesamt aus der geschlossenen SVP-
Fraktion stammten. 6

Wer soll verantwortlich sein für die Änderung und die Kündigung von Staatsverträgen?
Mit dem Ziel, diese Frage zu klären, reichte die SPK-SR Ende August 2016 eine
Kommissionsinitiative ein. Die nicht eindeutige Rechtslage zur Zuständigkeit müsse
geklärt werden. Die Kommission stellte sich dabei gegen die Ansicht des Bundesrates,
der sich für alleinig verantwortlich betrachtete. Sie schlug hingegen vor, die gleichen
Grundlagen wie für die Genehmigung von Verträgen anzuwenden. Je nach Tragweite
eines internationalen Abkommens ist lediglich die Regierung oder das Parlament oder
gar die Stimmbevölkerung für den Abschluss eines Vertrags zuständig. Dies solle bei der
Kündigung genau gleich gehandhabt werden. Die SPK-SR brachte die Beispiele einer
Kündigung der EMRK oder des Freizügigkeitsabkommens mit der EU an. Es sei nicht
vorstellbar, dass der Bundesrat in solchen Fällen alleine entscheiden könne. Rund drei
Monate später schloss sich die SPK-NR einstimmig der Forderung ihrer
Schwesterkommission an. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2016
MARC BÜHLMANN

Mitte Mai 2018 nahm die SPK-SR mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung einen
Gesetzesentwurf an, der die Kündigung von Staatsverträgen regelt. Zwar seien wichtige
Verträge bis heute nie gekündigt worden, es gelte aber – insbesondere vor dem
Hintergrund von Volksinitiativen, die in jüngerer Vergangenheit in ihrer Umsetzung die
Kündigung völkerrechtlicher Verträge forderten – die Regeln «vor dem Spiel» und nicht
erst «während des Spiels» zu klären. Die Kommission stellte sich gegen die Haltung des
Bundesrates, dass dieser alleine zuständig sei für die Kündigung von internationalen
Abkommen. Vielmehr sei die Kündigung gleich zu regeln wie der Abschluss von
völkerrechtlichen Verträgen: Die Bundesversammlung sei es, die Abschlüsse für
wichtige, rechtsetzende Verträge genehmige, also müsse es auch das Parlament sein,
das solche Verträge auflösen könne. Mitberücksichtigt werden müsste dabei auch das
Referendumsrecht: Auch hier müsse das Prinzip des «actus contrarius», also ein
Parallelismus der Zuständigkeiten, angewendet werden. Kündigungen von wichtigen
Verträgen seien dem Referendum zu unterstellen.
Auf die Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs gingen 36 Stellungnahmen ein. Zwei
Drittel (die 15 Kantone BE, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE; die fünf
Parteien BDP, CVP, FDP, GLP, SP sowie der Städteverband, der Gewerbeverband, der
Centre Patronal und die Gesellschaft für Aussenpolitik) sahen nicht nur
Handlungsbedarf in der Frage zur Klärung der Zuständigkeit für die Kündigung
völkerrechtlicher Verträge, sondern beurteilten den Vorentwurf der SPK-SR auch
positiv. Die Kantone Thurgau und Glarus sowie die SVP sprachen sich gegen den
Vorschlag aus. Die restlichen Kantone (OW, ZH, LU, FR, VD, VS und GE) und Verbände
(Gemeindeverband, economiesuisse) nahmen entweder keine Stellung oder enthielten
sich, weil sie mitunter die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung nicht sahen (z.B.
economiesuisse). Die Gegner der Vorlage befürchteten eine Verkomplizierung des
Verfahrens und eine Relativierung der Kompetenzen der Regierung. Die SVP lehnte die
Vorschläge ab, weil sie faktisch darauf hinausliefen, die direktdemokratische
Mitbestimmung einzuschränken; zwar nicht beim Abschluss aber bei Neuaushandlung
oder Kündigung von Staatsverträgen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2018
MARC BÜHLMANN

Der Ständerat beugte sich als Erstrat über die parlamentarische Initiative zur Kündigung
von Staatsverträgen. Nebst dem Entwurf für ein Bundesgesetz galt es auch einen
weiteren Entwurf zu einem Bundesbeschluss zu diskutieren, da auch der Bundesrat
dem Parlament einen themenspezifischen Vorschlag unterbreitete. Inhaltlich verlangten
beide Entwürfe praktisch das gleiche, nämlich einen Parallelismus der Zuständigkeiten
(actus contrarius): Wer für den Abschluss eines Vertrags zuständig ist, soll auch für
dessen Änderung und dessen Kündigung zuständig sein. Die Kommission schlug dabei

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
MARC BÜHLMANN
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einen materiellen Parallelismus vor, mit dem die Zuständigkeit je nach Bedeutung eines
Aktes geregelt wird. Andrea Caroni (fdp, AR) führte als Sprecher der SPK-SR in der
Ratsdebatte als Beispiel aus, dass Verträge bei ihrem Abschluss sehr wichtig sein
können, mit der Zeit aber an Bedeutung verlieren können. In diesem Fall müsste der
Vertragsabschluss von der Bevölkerung beschlossen werden, eine allfällige Kündigung
könnte aber der Bundesrat vornehmen.
Im Prinzip war die Regierung mit diesem Vorschlag einverstanden. Anders als die SPK-
SR wollte sie die Änderung aber nicht in ein Gesetz giessen, sondern beantragte eine
Verfassungsänderung. Dies begründete der Bundesrat damit, dass bezüglich der
Kündigung von Verträgen, für die er alleine zuständig sei, ein verfassungsrechtliches
Gewohnheitsrecht entstanden sei. Die geplante Kompetenzverschiebung von der
Regierung zum Parlament, bzw. durch Ausbau der Volksrechte hin zur
Stimmbevölkerung, müsse folglich mittels obligatorischem Referendum beschlossen
werden. Caroni bestritt in seinen Ausführungen sowohl das Gewohnheitsrecht als auch
die Kompetenz des Bundesrats zur Kündigung von Verträgen und beantragte Eintreten
auf die Kommissionsvorlage sowie Nichteintreten auf die Vorlage der Regierung. 
Justizministerin Simonetta Sommaruga versuchte den Vorschlag des Bundesrates zu
retten, indem sie sich für Transparenz einsetzte. Es sei in der Tat wichtig, zu regeln, wer
für die Kündigung von Verträgen zuständig sei. Es sei zwar auch in der Lehre nicht klar,
ob die Zuständigkeit beim Parlament oder bei der Regierung liegen müsse, und
augenscheinlich habe man hier unterschiedliche Auffassungen. Die geplante Regelung
müsse aber explizit und transparent sein, was nur der Fall sei, wenn sie in der
Verfassung festgehalten werde. 
Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter waren freilich anderer Meinung und
beschlossen mit 4 zu 34 Stimmen (2 Enthaltungen), nicht auf den bundesrätlichen
Entwurf einzutreten. Die Vorlage der SPK-SR wurde hingegen behandelt und nach
einigen Präzisierungen, bei denen man den Anträgen der Justizministerin folgte, mit 34
zu 4 Stimmen in der Gesamtabstimmung gutgeheissen. Damit ging das Geschäft an den
Nationalrat. 9

In der Sommersession beugte sich der Nationalrat über die Frage der Zuständigkeit bei
Kündigung von Staatsverträgen. In einer Medienmitteilung Ende Mai hatte die SPK-NR
bekannt gegeben, dass sie die von der kleinen Kammer gutgeheissene Vorlage ihrer
Schwesterkommission einstimmig unterstütze, den Vorschlag des Bundesrates
hingegen ebenfalls ablehne. Zwar habe die Frage, wer für die Kündigung von Verträgen
zuständig sei – der Bundesrat oder das Parlament – bisher kaum gestellt werden
müssen. Dies müsse aber insbesondere im Hinblick auf Volksinitiativen, deren Annahme
eine Kündigung von Verträgen nach sich ziehen könne, geklärt werden. Die Beurteilung
der Frage, ob neues Verfassungsrecht in Widerspruch zu einem bestehenden
völkerrechtlichen Vertrag stehe, könne nicht der Exekutive alleine überlassen werden.
Wie beim Abschluss solcher Verträge müsse dies dem Gesetzgeber, also dem Parlament
und im Falle eines Referendums der Stimmbevölkerung, überlassen werden. Dies
entspreche der Idee des materiellen Parallelismus, führte Barbara Steinemann (svp, ZH)
für die Kommission in der Ratsdebatte aus. Es sei wichtig, dass die Regeln vor einem
Spiel und nicht während des Spiels festgelegt würden, weshalb dieser Parallelismus im
Gesetz festgehalten werden müsse. 
Eine Minderheit Glättli (gp, ZH) beantragte, die Änderung nicht nur auf Gesetzesstufe zu
regeln, sondern auch in der Verfassung zu verankern – eine Forderung, wie sie auch
vom Bundesrat gestellt worden war, was von der neuen Justizministerin Karin Keller-
Sutter unterstrichen wurde. Eine deutliche Mehrheit von 161 zu 10 Stimmen folgte hier
allerdings dem Ständerat und sprach sich ebenfalls gegen Eintreten auf den
bundesrätlichen Vorschlag aus. Die von der kleinen Kammer noch leicht angepasste
Kommissionsvorlage fand dann in der Gesamtabstimmung eine Mehrheit von 179
Stimmen, denen lediglich eine Enthaltung gegenüberstand. 
In den Schlussabstimmungen hiessen sowohl der Ständerat (44 Stimmen, keine
Enthaltung) als auch der Nationalrat (195 Stimmen, 1 Enthaltung) das neue Gesetz
einstimmig gut. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

A plusieurs occasions, lors des sessions de mars et du mois de juin, les parlementaires
ont questionné le Conseil fédéral sur l'état d'avancement des négociations sur le traité
de l'EEE et ont réclamé une plus grande transparence de sa part. Le débat sur la
politique européenne de la Suisse s'est poursuivi lors de la session d'octobre par le
biais de différentes initiatives parlementaires. Ainsi, au Conseil national, malgré la
motion d'ordre Portmann (pdc, GR) demandant de reporter le débat sur la Suisse et
l'Europe après la conclusion du traité de l'EEE (rejetée de justesse par 65 voix contre
61), la triple initiative parlementaire Sager (udc, BE) (90.245) / Caccia (pdc, TI) (90.246))
/ Petitpierre (prd, GE) (90.247) et celle du conseiller national Jaeger (adi, SG) (90.262)
suscitèrent d'importantes discussions. La première propose une modification de la
Constitution fédérale en spécifiant que "la Confédération participe à la construction de
l'Europe" et qu"elle négocie avec la Communauté européenne les termes de sa
participation" (90.245-247) . Pour ses auteurs, elle devrait permettre une approche
européenne la plus large possible, pas uniquement limitée à la CE, et d'ouvrir un débat
public afin de sensibiliser l'opinion sur la question de l'intégration européenne. La
seconde initiative allait encore plus loin puisque elle proposait que le Conseil fédéral
ouvre des négociations en vue de l'adhésion de la Suisse à la CE (90.262). Les socialistes
ont demandé que l'initiative Jaeger soit renvoyée à la commission pour que la demande
d'adhésion soit assortie de conditions pour garantir l'acquis environnemental de la
Suisse et les droits démocratiques. Cette proposition a été largement rejetée. Les
socialistes et les indépendants se sont montrés les plus favorables à une demande
d'adhésion à la CE alors que les écologistes, l'UDC et le PA étaient les plus réticents;
quant aux partis radical et démocrate-chrétien, ils ont déclaré qu'ils préféraient
attendre la signature du traité de I'EEE avant d'envisager une autre forme de
rapprochement avec la CE. Après un long débat et faute de solution faisant l'unanimité
parmi les députés, les deux initiatives ont été renvoyées à la commission des affaires
étrangères pour un nouvel examen et seront traitées après la conclusion du traité de
l'EEE. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.1991
ANDRÉ MACH

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Die Fusionswelle von Grossfirmen beschäftigte auch im Berichtsjahr das Parlament.
Der Sozialdemokrat Chiffelle (VD) hatte mit einer parlamentarischen Initiative
beantragt, sich zusammenschliessende Aktiengesellschaften mit einer Sondersteuer zu
belegen. Diese Abgabe mit einem variablen Steuersatz würde nach Ansicht des
Initianten einerseits Fusionen verhindern und andererseits den Staat für entgangene
Gewinnsteuern infolge von steuerlich verrechenbaren Umstrukturierungskosten
entschädigen. Der Nationalrat lehnte den von der geschlossenen SP-Fraktion
unterstützten Vorschlag ab. Ebenfalls erfolglos blieb eine Motion der SP-Fraktion,
welche verlangte, dass der Bund bei Fusionen und anderen Umstrukturierungen in der
Privatwirtschaft den Unternehmen vorschreiben kann, dass in den von Entlassungen
betroffenen Betrieben neue Arbeitszeitmodelle (z.B. Viertagewoche) eingeführt
werden. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.04.1999
HANS HIRTER
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Strukturpolitik

Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise une
réduction de la charge fiscale qui pèse sur les participations de collaborateurs
remises par une start-up. Cette modification fiscale passe par une adaptation de la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID). La conseillère nationale socialiste
considère que la prospérité économique helvétique repose sur la capacité
d’innovation. Ainsi, elle salue les modifications des conditions générales propices aux
activités innovantes. Cependant, elle considère que ces modifications favorisent
particulièrement les multinationales cotées en bourse et négligent partiellement les
start-up. L’exemple des allégements fiscaux relatifs aux brevets illustre cette
problématique. En effet, les start-up ne détiennent, souvent, pas encore de brevets et
ne peuvent donc pas bénéficier de ces allégements. Dans la même optique, les
conditions fiscales applicables aux participations de collaborateurs sont sculptées pour
les grands groupes. Selon la dépositaire, un risque évident découle de cette situation: la
migration des esprits innovants vers d’autres pays. Pour les actions de collaborateurs,
les autorités fiscales fondent leur taxation sur le prix payé par l’investisseur. Ainsi, le
collaborateur paie un prix très élevé pour ses actions, ou alors s’acquitte d’un impôt sur
le revenu élevé si les actions sont acquises à prix réduit. Cette incitation négative freine
la capacité d’innovation en Suisse. En effet, les start-up misent souvent sur des actions
de collaborateurs pour attirer les cerveaux très qualifiés à un salaire inférieur au salaire
moyen dans la branche. Au final, lors de l’aliénation ou de la vente des actions, la
différence entre la valeur calculée et le produit tiré est imposé comme revenu. Par
conséquent, le gain en capital n’est pas exonéré d’impôt. Cette situation crée non
seulement une inégalité entre les collaborateurs actionnaires et les actionnaires non
collaborateurs, mais aussi une inégalité avec les actionnaires des entreprises cotées en
bourse. Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) propose donc une modification de l’art.16 al.3
afin que les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de fortune privée ne
soient pas imposables, ainsi qu’une modification de l’art.17b al.2bis, pour que la valeur
vénale d’une action de collaborateur soit déterminée d’après le capital propre de
l’entreprise, mais au minimum d’après le capital-actions. 
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) s’est
penchée sur la question. Elle a estimé légitime l’objectif de l’initiative mais considère
que la solution proposée n’est pas optimale. Elle a notamment souligné les flous au
niveau de la définition d’une start-up, de l’égalité de traitement et des différences de
situation entre les cantons. Si elle recommande donc de rejeter l’initiative par 18 voix
contre 7, elle a décidé de déposer une motion (17.3261) par 18 voix contre 5 et 2
abstentions qui suit des objectifs similaires. A la chambre du peuple, l’initiative a été
rejetée par 116 voix contre 59 et 14 abstentions. Tous les partis ont été divisés sur la
question. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Nationalrat hiess die 1992 eingereichte parlamentarische Initiative Reimann (svp,
AG), welche eine marktkonforme Verzinsung der Verrechnungssteuern verlangte, mit
79 zu 62 Stimmen gut. Demnach sollen natürlichen und juristischen Personen mit
Wohn- resp. Geschäftssitz in der Schweiz im Kalenderjahr, in welchen ein
Rückerstattungsantrag gestellt wurde, die Verrechnungssteuern auch marktgerecht
verzinst werden. Der Bundeskasse würden dadurch Einnahmenausfälle in der Höhe von
CHF 150 Mio. bis 400 Mio. entstehen. Eine Kommission erhielt den Auftrag, bis
spätestens im Frühling 1995 einen Bericht und Antrag zu diesem Geschäft
auszuarbeiten. Der Nationalrat überwies eine Motion (Mo. 93.3528) seiner Kommission
für Rechtsfragen, die den Bundesrat beauftragt, die Wettbewerbsfähigkeit und
Attraktivität des schweizerischen Finanzplatzes im Bereich der Anlagefonds durch
fiskalische Massnahmen zu stärken, nur als Postulat. Das Begehren, welches von links-
grüner Seite angefochten wurde, schlug insbesondere eine EU-kompatible
Ausgestaltung der Verrechnungssteuer vor. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG) hatte im März 1993 die Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Nationalrats beauftragt, einen Entwurf zur
Revision des Verrechnungssteuergesetzes auszuarbeiten. Danach sollen zumindest
natürlichen und juristischen Personen mit Sitz in der Schweiz Verrechnungssteuern
künftig verzinst werden, wenn der Fiskus die Verrechnungssteuer nicht innert 60 Tagen
nach dem Antrag zurückerstattet. Im März stellte die WAK zwei Lösungen zur Diskussion.
Während die erste Variante lediglich ein beschleunigtes Rückerstattungsverfahren
anstrebt, sieht die zweite Variante eine Verzinsung ab dem 61. Tag nach Eingang des
Rückerstattungsantrags vor. Beide Vorschläge stiessen in der Vernehmlassung bei den
Kantonen, den Finanzdirektoren und der Bankiervereinigung vorwiegend auf Skepsis.
Neben Steuerausfällen von rund CHF 150 Mio. pro Jahr wurde ein administrativer
Mehraufwand geltend gemacht. In Betracht gezogen wurde der Vorschlag einer
pauschalen Verzinsung. Nach dieser Variante erhielten im Inland wohnhafte natürliche
Personen nicht bloss die Verrechnungssteuer von 35%, sondern einen auf 35,5% oder
36% erhöhten Betrag zurückerstattet. Im November beantragte die nationalrätliche
WAK dem Plenum aus Gründen der Steuerausfälle mit 12 zu 6 Stimmen aber
Nichteintreten auf die Initiative. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.11.1995
EVA MÜLLER

Gegen seinen Willen schickte der Bundesrat Ende März einen Entwurf zu einer
generellen Steueramnestie für 1997, 1999 oder 2001 in die Vernehmlassung und kam
damit dem Auftrag einer Motion Delalay (cvp, VS) nach. Der Entwurf enthielt allerdings -
anders als die früheren Amnestien von 1945 und 1969 - Fussangeln für reuige
Steuersünder, denn er sieht zwar eine Entkriminalisierung der Steuerhinterzieher vor,
verlangt aber eine Nachbezahlung der hinterzogenen Steuern samt Verzugszinsen sowie
eine schriftliche Schuldanerkennung. Ausserdem will der Bundesrat die Einzelheiten
der Amnestie in der Verfassung regeln, damit die Stimmbürger dazu Stellung nehmen
können. Der Ständerat, der den Entwurf als ungenügend taxierte und eine
Verschleppungstaktik des Bundesrats befürchtete, schob in der Sommersession mit
28:7 Stimmen eine parlamentarische Initiative Delalay (cvp, VS) für eine einmalige
«echte» Steueramnestie nach. Die Auswertung des Vernehmlassungsverfahrens ergab
ein gemischtes Bild: Während sich die bürgerlichen Parteien eine grosszügigere Lösung
wünschten, verlangten SP, Grüne und der LdU sowie 17 Kantone einen Übungsabbruch.
Im September beantragte deshalb auch der Bundesrat dem Parlament die Abschreibung
der Motion Delalay und damit den Verzicht auf die Amnestie. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.1995
EVA MÜLLER

Gestützt auf eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG) von 1993 und im Auftrag
des Ratsplenums hatte die WAK des Nationalrats verschiedene Varianten zur
marktkonformen Verzinsung des Rückerstattungsanspruchs der Verrechnungssteuer
für natürliche und juristische Personen ausgearbeitet und dabei insbesondere auch
eine pauschale Verzinsung geprüft. Danach wäre den im Inland wohnhaften natürlichen
Personen nicht bloss die Verrechnungssteuer von 35%, sondern ein auf 35,5% oder
36% erhöhter Betrag zu erstatten. Eine Kommissionsmehrheit hatte die Kosten für den
Bund auf CHF 180 Mio. beziffert und deshalb im November 1995 mit Rücksicht auf die
Finanzlage des Bundes Nichteintreten empfohlen. In der Frühjahrssession versuchte
die von Georg Stucky (fdp, ZG) angeführte Kommissionsminderheit vergebens, den
Nationalrat dazu zu bewegen, von der WAK eine ausgearbeitete Vorlage zu verlangen.
Der Nationalrat korrigierte seinen vor drei Jahren gefassten Beschluss und trat mit
124:40 Stimmen nicht auf die Verzinsungsvorlage ein. Er folgte damit dem Bundesrat,
der sich vehement gegen diese Einnahmereduktion gewehrt hatte. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.04.1996
EVA MÜLLER

Via parlamentarische Initiative verlangte Nationalrätin Nabholz (fdp, ZH) eine Öffnung
der Säule 3a für Nichterwerbstätige, insbesondere Frauen, die ohne Entlöhnung
Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrnehmen, sowie Arbeitslose und Invalide. Von
der steuerlich privilegierten gebundenen Selbstvorsorge könnten somit rund 635'000
Personen mehr profitieren. Die SP bekämpfte den Vorstoss jedoch als neues
Steuerschlupfloch für Reiche und sah darin im Gegensatz zur Initiantin kein
eigentliches Gleichstellungsanliegen, da sich viele der anvisierten Personen die Säule 3a
gar nicht leisten könnten. Mit 109 zu 60 Stimmen gab der Nationalrat der Initiative aber
Folge und beauftragte seine Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
mit der Ausarbeitung einer Revisionsvorlage des Bundesgesetzes über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1997
EVA MÜLLER
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Mit 102 zu 64 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Gros (lp,
GE) (Pa.Iv. 96.431) Folge, die verlangt, die steuerlichen Anreize für ausländische
Hilfsgesellschaften (Gesellschaften, die in der Schweiz eine Verwaltungs-, aber keine
Geschäftstätigkeit ausüben) auf die direkte Bundessteuer auszudehnen. Bisher kennen
nur die Kantone Steuerprivilegien für Hilfsgesellschaften. Vergebens wehrte sich die SP
dagegen, nach der Unternehmenssteuerreform den Firmen noch weitere
Steuergeschenke zu machen. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.10.1997
EVA MÜLLER

Eine Parlamentarische Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) verlangte, dass mittels
Änderung von Art. 69 StHG und Art. 218 DBG neu auch in die Bemessungslücke fallende
ausserordentliche Aufwendungen in der ersten Steuerperiode nach dem Wechsel der
zeitlichen Bemessung abzugsfähig sein sollen. Damit wollte der Initiant auf die Tatsache
hinweisen, dass beim Übergang von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung
mit dem System der Direkten Bundessteuer ausserordentliche Aufwendungen wie
insbesondere Unterhaltskosten von Liegenschaften nicht mehr vom steuerbaren
Einkommen abgezogen werden könnten. Dies empfand er insofern als stossend, als die
in die Bemessungslücke fallenden ausserordentlichen Erträge ebenfalls versteuert
werden müssten, worin er eine Verletzung der Steuergerechtigkeit erkannte.
Unterstützt wurde er von einer WAK-Mehrheit um David (cvp, SG), die seiner
Argumentation folgte und negative konjunkturpolitische Auswirkungen befürchtete, da
grössere Renovationen an Liegenschaften verschoben werden müssten. Eine
Kommissionsminderheit um Fässler (sp, SG) lehnte die parlamentarische Initiative ab.
Sie war der Meinung, dass die von der Initiative anvisierten Steuerpflichtigen in der Lage
seien, den für Renovationsarbeiten richtigen Zeitpunkt zu wählen und sich dabei dem
jeweiligen kantonalen Steuerrecht anzupassen. Ausserdem komme der Vorstoss zu spät,
weil der Übergang zur Gegenwartsbesteuerung wie im Kanton Basel-Stadt bereits
erfolgt sei. Der Nationalrat überwies die Vorlage mit 109:57 Stimmen. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.1998
URS BEER

Der Nationalrat gab auf Empfehlung einer Kommissionsmehrheit diskussionslos einer
parlamentarischen Initiative Widrig (cvp, SG) Folge, die verlangte, dass das
Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer so zu präzisieren sei, dass
Stockwerkeigentümergemeinschaften einen Anspruch auf Rückerstattung der
Verrechnungssteuer erhalten. Die Eidgenössische Finanzverwaltung hatte die
Rückerstattung der Verrechnungssteuer im Falle von Fonds für gemeinschaftliche
Kosten und Lasten von Stockwerkeigentümern neu geregelt. Danach kann die
Rückerstattung nur noch von den einzelnen Stockwerkeigentümer selbst geltend
gemacht werden, was in den Augen von Nationalrat Widrig kompliziert und
eigentümerfeindlich ist. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1998
URS BEER

Eine parlamentarische Initiative Spielmann (pda, GE) verlangte, das Bundesgesetz über
die Harmonisierung der direkten Steuern so zu ändern, dass es den Kantonen und
Gemeinden ermöglicht, das Einkommen natürlicher und juristischer Personen am Ort,
wo es erzielt wird, zu besteuern. Unterstützung erhielt der Vorstoss bei einer
Minderheit der WAK des Nationalrates, die die Steuerkonkurrenz zwischen den
Kantonen als ungesund empfand. Eine Kommissionsmehrheit empfahl die Ablehnung
der Initiative, weil der Wohnort Lebensmittelpunkt sei und bei der Besteuerung Vorrang
geniessen solle. Zudem habe der Steuerwettbewerb positive Auswirkungen auf das
Steuerniveau. Der Nationalrat verwarf die Initiative mit 78 zu 25 Stimmen. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1998
URS BEER

In Ausführung dieser parlamentarischen Initiative Hegetschweiler unterbreitete die
WAK des NR dem Parlament Vorschläge, wie während der Bemessungsperiode beim
Übergang zur Gegenwartsbesteuerung neben den ausserordentlichen Erträgen neu
auch die ausserordentlichen Aufwendungen berücksichtigt werden können. Der
Grundsatz war in beiden Räten weitgehend unbestritten. Die Neuregelung betraf
namentlich ausserordentliche Kosten für den Liegenschaftsunterhalt,
Einkaufszahlungen in die Pensionskasse, Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts-,
Weiterbildungs- und Umschulungskosten. Der Nationalrat als Erstrat entsprach in zwei
von drei Punkten den Vorschlägen des Bundesrates; nur in der Frage, ob die neue
Abzugsmöglichkeit nachträglich auch den Steuerpflichtigen im Kanton Basel-Stadt,
der schon 1995 zur Gegenwartsbesteuerung übergegangen war, gewährt werden sollten,
blieb er bei der Fassung seiner Kommission. Diese wollte den Basler Steuerpflichtigen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.12.1998
URS BEER
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aus Gründen der Gleichberechtigung eine Revision der alten Veranlagung ermöglichen,
falls sie damit schlechter gestellt wären als mit dem neuen Jahressteuerverfahren. Der
Ständerat folgte hingegen der Argumentation des Bundesrates, wonach solche
Rückforderungen kompliziert und problematisch seien, und voraussichtlich nur von
einem kleinen Teil der Steuerzahler in Anspruch genommen würden. Schliesslich
verzichtete auch die grosse Kammer darauf, nachdem der Basler Standesvertreter
Plattner (sp) erklärt hatte, dass sein Kanton eine nachträgliche Revisionsmöglichkeit
nicht wünsche. Das Parlament verabschiedete eine entsprechende Änderung des DBG
mit 147:2 bzw. 43:0 Stimmen sowie die gleiche Änderung im StHG mit 142:1 bzw. 43:0
Stimmen. 23

Raggenbass (cvp, TG) zog seine parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 97.458), mit der er
einheitliche Regeln bei der zeitlichen Bemessung von Steuern einführen wollte,
zurück. Laut Initiant könne in vielen Kantonen aufgrund der zu unterschiedlichen
Zeitpunkten bemessenen Gemeinde- und Kantonssteuern eine Steuerlücke durch
Wohnsitzverlegung ausgenutzt werden. Die WAK-NR hatte das Anliegen in einer Motion
(Mo. 98.3213) übernommen und diese erfolgreich im Rat durchgebracht. Überdies
hatten in der Zwischenzeit 23 von 26 Kantonen die einjährige Veranlagung mit
Gegenwartsbemessung eingeführt, womit die Dringlichkeit der Initiative nicht mehr
gegeben war. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.1999
DANIEL BRÄNDLI

Das Parlament behandelte in seiner Herbstsession eine Reihe von Vorstössen, die auf
ein Splitting bei der Familienbesteuerung zielten. Mit einer parlamentarischen Initiative
verlangte Nationalrätin Vallender (fdp, AR) (Pa.Iv. 98.448), dass für das Einkommen von
Ehepaaren bei der direkten Bundessteuer in Zukunft der Steuersatz des halben
steuerbaren Einkommens angewendet wird. In ihren Augen ist es nicht gerechtfertigt,
dass mit der Heirat eine kostspielige steuerliche Mehrbelastung verbunden ist. Goll (sp,
ZH) wandte sich mit einer Minderheit der WAK-NR gegen das Begehren mit der
Begründung, Einverdienerehepaare mit hohem Einkommen würden dadurch gegenüber
Alleinstehenden und Konkubinatspaaren bevorzugt. Für die WAK-Mehrheit empfahlen
Cavadini (fdp, TI) und Widrig (cvp, SG), der Initiative Folge zu geben. Mit 70 zu 59
Stimmen folgte das Plenum diesem Antrag. Im Ständerat forderte Simmen (cvp, SO) mit
einer erfolgreichen Motion (Mo. 99.3378) die Erhöhung der Kinderabzüge sowie Abzüge
für die Kinderbetreuung durch Dritte bei der direkten Bundessteuer. Ebenfalls
angenommen wurde ein Postulat Spoerry (fdp, ZH) (Po. 99.3203), welches den
Bundesrat einlud, bei der Weiterbearbeitung der Vorschläge zur Familienbesteuerung
durch die Expertenkommission Locher auch eine Senkung der direkten Bundessteuer
bei gleichzeitiger Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes ins Auge zu fassen. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

Nationalrat Strahm (sp, BE) verlangte mit einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv.
98.426) eine materielle Harmonisierung der direkten Steuern und eventuell auch der
Erbschafts- und Schenkungssteuern zwischen den Kantonen. Seiner Ansicht nach
zerstört die Steuerkluft zwischen den Ständen den nationalen Zusammenhalt. Auch der
Neue Finanzausgleich (siehe unten) werde die wachsenden Disparitäten nicht
ausgleichen können. Mit der Globalisierung der Wirtschaft und der Konzentration in
Holding- und Sitzgesellschaften würden diese Disparitäten weiterhin anwachsen.
Cavadini (fdp, TI) und Schmid (svp, BE) bekämpften die Initiative im Namen der
Kommissionsmehrheit. Sie wollten die Steuerautonomie der Kantone nicht
beschneiden und befürchteten von der Umsetzung der Initiative allgemein höhere
Steuern. Der Steuerwettbewerb trägt ihrer Meinung nach zu sparsameren Haushalten
bei. Mit 85 zu 56 Stimmen folgte das Plenum dem Mehrheitsantrag und wies die
Initiative zurück. Mit den gleichen Argumenten lehnte der Nationalrat auch eine
praktisch identische Motion (Mo. 97.3666) der SP-Fraktion ab. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Als Antwort auf die an der Urne im Vorjahr gescheiterte Mutterschaftsversicherung
forderte die CVP-Fraktion mit einer parlamentarischen Initiative eine Erhöhung des
Kinderabzugs bei der direkten Steuer auf mindestens 7200 Fr. Für Kinder in Ausbildung
sowie für die berufsbedingte Kinderbetreuung sollen zusätzliche Abzüge eingeführt
werden. Zur Wahrung der Ertragsneutralität schlug die CVP vor, eine Verschiebung auf
Einnahmen aus der Mehrwertsteuer zu prüfen. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner
WAK, die bei drei Enthaltungen einstimmig für das Begehren votiert hatte. Sodann

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2000
DANIEL BRÄNDLI
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überwies der Rat eine Motion von Ständerätin Simmen (cvp, SO) (Mo. 99.3378), die
dieselben Anliegen verfolgte. 27

Weil in der Presse immer wieder Meldungen über das steuerbare Einkommen von
Prominenten und Reichen veröffentlicht werden, hat Ständerat Reimann (svp, AG) in
einer parlamentarischen Initiative den Verschluss der amtlichen Steuerregister verlangt.
Die Daten sollten nur nach Einwilligung der betroffenen Person oder zur Amts- und
Rechtshilfe herausgegeben werden. Die Kommissionsmehrheit empfahl die Initiative
zur Ablehnung. Die Transparenz diene nicht zuletzt auch der Korruptionsbekämpfung,
so Marty (fdp, TI). Der Ständerat verwarf die Initiative mit 14 zu 9 Stimmen. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im Winter überwies der Nationalrat diskussionslos eine Motion Bader (cvp, SO) (Mo.
01.3556), die einen Steueraufschub bei einem Generationenwechsel in einem
Unternehmen verlangte, als Postulat und schrieb auf Antrag seiner WAK eine
parlamentarische Initiative Gros (lp, GE) betreffend Besteuerung von Hilfsgesellschaften
ab. Für vorübergehend in der Schweiz weilende ausländische Führungskräfte hatte das
EFD eine Verordnung erlassen, die den Abzug besonderer Berufskosten (Reise,
Unterkunft, Umzug) erlaubt. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2001
MAGDALENA BERNATH

Mit 19:13 Stimmen lehnte der Ständerat eine parlamentarischen Initiative Dettling (fdp,
SZ) ab, die eine Harmonisierung des Zugangs zu den Steuerdaten verlangt hatte. Es sei
Sache der Kantone, die Einsicht ins Steuerregister zu regeln. Dass die Öffentlichkeit
überhaupt Zugang zu diesen Daten habe, sei wichtiger als die Frage, wie dieser
erfolge. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2001
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD) ab, welche die
Einführung einer Steuer auf finanziellen Transaktionen, insbesondere auf
Devisengeschäften (Tobin Tax) verlangte; er hielt eine solche Steuer nur dann für
erfolgreich, wenn sie auf der ganzen Welt gleichzeitig eingeführt würde, ansonsten
würde der Devisenhandel schnell auf Offshore-Finanzzentren ausweichen. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2003
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession gab der Nationalrat diskussionslos einer parlamentarischen
Initiative der CVP-Fraktion Folge, welche im Rahmen einer Unternehmenssteuerreform
II insbesondere eine Halbierung der steuerlichen Doppelbelastung des Risikokapitals,
eine Erleichterung der Unternehmernachfolge bei Einzelfirmen und
Personengesellschaften und eine Verbesserung des Beteiligungsabzugs verlangt. Im
Winter erklärte Bundesrat Merz anlässlich der Diskussion zu einer Interpellation Wicki
(cvp, LU), dass die Vernehmlassung zum letzten Jahr in Konsultation gegebenen
Vorentwurf einer Unternehmenssteuerreform II für keine der drei vorgeschlagenen
Varianten eine klare Mehrheit ergeben habe. Basierend auf der aber inzwischen
vorliegenden Einigung zwischen den Kantonen und dem Finanzdepartement
beabsichtige die Regierung, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres ihre Botschaft
zu präsentieren, damit das Parlament noch im gleichen Jahr die Beratungen aufnehmen
könne. Voraussetzung sei, dass der Gesamtbundesrat der Vorgehensweise des
Finanzdepartements folge und weiterhin beim Unternehmer und nicht bei der
Unternehmung eine steuerliche Entlastung anstrebe. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2004
MAGDALENA BERNATH

Mit 94:61 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Gysin (fdp, BL)
Folge, welche verlangt, die Grundsätze für die Erstellung des Lohnausweises auf
Gesetzesstufe festzuhalten. Arbeitgeber sollen auf dem neuen Lohnausweis nur in
gesetzlich festgelegten Fällen Gehaltsnebenleistungen aufführen müssen. Damit soll
verhindert werden, dass die Steuerbehörden in Zukunft weiterhin von ihrer Kompetenz
Gebrauch machen, zusätzliche materielle Bestimmungen in den Lohnausweis
aufzunehmen. SP und Grüne sprachen sich nicht grundsätzlich gegen die Initiative aus,
befürchteten aber, mit der im Begehren vorgeschlagenen Formulierung würden
Steuerschlupflöcher geschaffen. Ende November einigten sich die Wirtschaftsverbände
und die Kantone nach langem Seilziehen darauf, den neuen Lohnausweis 2006 definitiv
einzuführen. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MAGDALENA BERNATH
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Mit 87:67 Stimmen lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) im Vorprüfungsverfahren ab. Der Vorstoss verlangte die Aufhebung
der Besteuerung nach Aufwand. Diese steht Personen offen, die erstmals oder nach
einer Landesabwesenheit von mindestens zehn Jahren in der Schweiz Wohnsitz oder
Aufenthalt nehmen und hier keine Erwerbstätigkeit ausüben. In der Regel handeln die
Steuerbehörden eine Pauschalsteuer aus, deren Bemessung aufgrund des
Lebenshaltungsaufwandes der Steuerpflichtigen und ihrer Familien erfolgt; bei der
direkten Bundessteuer beträgt sie mindestens den fünffachen Mietzins oder den
fünffachen Eigenmietwert. Nach Auffassung der Linken profitierten nur mobile Reiche
von dieser Art der Steuererhebung, die zudem den Ruf der Schweiz als
Steuerumgehungsparadies zementiere. Die Bürgerlichen wiesen auf die vorhandenen
Kontrollen hin; darüber hinaus sei davon auszugehen, dass ein beträchtlicher Teil der
Vermögensbestandteile und Einkommensquellen der Personen, die nach dem Aufwand
besteuert werden, im Ausland liege, so dass die Schweizer Steuerbehörden oft nicht in
der Lage seien, eine sachgemässe Veranlagung durchzuführen. Diese Art der
Besteuerung stelle demnach keine Privilegierung dar, sondern sei aus praktischen
Gründen angebracht. Ausserdem verfügten diverse europäische Staaten über
steuerliche Ausnahmeregelungen für Ausländer, wodurch ein Wettbewerb entstehe,
dem sich die Schweiz nicht entziehen könne. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Vollmer (sp, BE) ab, welche die
Mobilitätsabzüge bei der direkten Bundessteuer neu ausgestalten wollte. Vollmer hatte
verlangt, dass als Fahrkostenabzüge höchstens die für die Benutzung des öffentlichen
Verkehrs tatsächlich anfallenden Kosten resp. die für eine gleiche Streckenlänge
anfallenden Kosten geltend gemacht werden können. Die Ratsmehrheit fürchtete, mit
dieser Regelung die Bewohner von Randregionen, deren öffentliche
Verkehrsinfrastruktur weniger gut ausgebaut ist, und die Selbständigerwerbenden
schlechter zu stellen. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.05.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Fehr (sp, SH) im
Vorprüfungsverfahren ab, welche die Einführung einer eidgenössischen Erbschafts-
und Schenkungssteuer verlangte. Deren Erträge sollten hälftig auf den Bund und auf die
Kantone aufgeteilt werden, wobei der Bundesanteil der Finanzierung der Langzeitpflege
zugute kommen soll. Die Ratsmehrheit wollte die Zuständigkeit für die Erhebung der
Erbschafts- und Schenkungssteuern bei den Kantonen belassen. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Diskussionslos lehnte der Ständerat eine parlamentarische Initiative Spoerry (fdp, ZH)
ab, welche den Abzug berufsbedingter Kinderbetreuungskosten von der Steuer
verlangt hatte; das Steuerharmonisierungsgesetz ermögliche den Kantonen solche
Abzüge, solange die Reform der Familienbesteuerung nicht zustande gekommen sei. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat will Einkommen, welche das Existenzminimum nicht überschreiten,
von der Steuer befreien. Er hiess eine diesbezügliche Änderung des
Steuerharmonierungsgesetzes gut, welche auf eine parlamentarische Initiative seiner
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit zurückgeht. Der Bundesrat stellte
sich nicht grundsätzlich gegen das Anliegen, monierte aber, dass sich die Kantone seit
der Debatte zum Steuerpaket 2001 nicht vorgängig hätten äussern können; die
Steuerbefreiung des Existenzminimums war damals unbestritten gewesen. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Im November veröffentlichte die WAK-NR ihren Bericht zu einer parlamentarischen
Initiative Robbiani (cvp, TI). Diese verlangt Änderungen bei der Zuständigkeit zur
Besteuerung von Vorsorgeleistungen, die im Ausland wohnenden Personen zukommen.
Heute liegt die Befugnis für die Quellensteuererhebung und das
Rückerstattungsverfahren bei jenem Kanton, in dem die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz
hat. Diese Regelung führt dazu, dass die Quellensteuererträge aus Vorsorgeleistungen
(2. Säule und Säule 3a) vor allem in den Kantonen mit grossen Sammelstiftungen
anfallen. Neu sollen die im Ausland wohnhaften Empfänger und Empfängerinnen von
Vorsorgeleistungen von jenem Kanton besteuert werden, in welchem die begünstigte
Person ihr letztes Erwerbseinkommen versteuert hat. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.2006
MAGDALENA BERNATH
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Eine parlamentarische Initiative Imfeld (cvp, OW) wollte das Bundesgesetz über die
Krankenversicherung (KVG) um einen neuen Artikel mit einer gesetzlichen
Bescheinigungspflicht ergänzen, welcher die Versicherer verpflichten würde, den
versicherten Personen jeweils nach Ablauf eines Jahres zuhanden der Steuerbehörden
die bezahlten Krankenkassenprämien, die bezahlten Franchisen und die bezahlten
Selbstbehalte zu bescheinigen. Der Nationalrat lehnte die Initiative entsprechend der
Empfehlung der Kommission ab, welche den Aufwand für eine Regelung auf
Gesetzesstufe als unverhältnismässig hoch einschätzte. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2007
LINDA ROHRER

Der Nationalrat lehnte sowohl eine Motion (Mo. 07.3454) als auch eine
parlamentarische Initiative des Nationalrates Robbiani (cvp, TI) bezüglich der
Quellenbesteuerung von Vorsorgeleistungen ab. Die Initiative hatte zum Ziel, dass im
Ausland wohnhafte und in der Schweiz erwerbstätige Personen im Kanton, in dem sie
arbeiten, zum Zeitpunkt besteuert werden, wenn sie ihr Guthaben der beruflichen
Vorsorge ausbezahlt bekommen. Heute liegt die Befugnis für die
Quellensteuererhebung und das Rückerstattungsverfahren bei jenem Kanton, in dem
die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz hat. Diese Regelung führt dazu, dass die
Quellensteuererträge aus Vorsorgeleistungen (2. Säule und Säule 3a) vor allem in den
Kantonen mit grossen Sammelstiftungen anfallen. Ein ähnliches Ziel verfolgte auch die
Motion, welche ein vereinfachtes Verfahren bei der Rückerstattung der Quellensteuer
an die Kantone, in denen die versicherte Person erwerbstätig war, ausarbeiten wollte.
Der Bundesrat empfahl in seiner Stellungnahme das Nichteintreten, weil er der Meinung
war, dass die vorgeschlagenen Änderungen keine Vereinfachung bringe, sondern
komplizierter sei als die heutige Regelung und die geltende Rechtsordnung auch aus
steuersystematischen Gründen vorzuziehen sei.  41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Im Gegensatz zum Nationalrat beschloss der Ständerat, nicht auf eine parlamentarische
Initiative der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-
NR) einzutreten, welche Einkommen, die das Existenzminimum nicht überschreiten,
von der Steuer befreien wollte. Die vorberatende Kommission sah in der
Steuerbefreiung des Existenzminimums ein zentrales Element der Strategie gegen
Armut. Da die Kantone das Existenzminimum selber hätten bestimmen können, wäre
auch nicht in deren Tarifautonomie eingegriffen worden. Der Ständerat lehnte die
Initiative ab, obwohl der Nationalrat in der Differenzbereinigung an seiner
Entscheidung festgehalten hatte. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Zwei parlamentarische Initiativen setzten sich mit der Thematik der Transparenz in
Sachen Steuerbefreiung auseinander. Einerseits die parlamentarische Initiative Savary
(sp, VD), welche die Steuergesetzgebung so abändern wollte, dass die internationalen
Sportorganisationen ihre Bilanz, die Löhne ihrer Direktionsmitglieder und die Lohnskala
offenlegen müssen. Andererseits die parlamentarische Initiative Müller (gp, AG) ( Pa. Iv.
06.429), welche den Bundesrat beauftragte, dem Parlament ein Gesetz vorzulegen, das
die volle finanzielle und organisatorische Transparenz aller steuerbefreiten
Organisationen sicherstellt. Beide Initiativen wurden vom Nationalrat abgelehnt. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
LINDA ROHRER

Das Thema der Pauschalbesteuerung sorgte im Berichtsjahr für viel Aufregung in der
Öffentlichkeit. Diese Art der Besteuerung ersetzt die ordentliche Einkommens- und
Vermögenssteuer und steht natürlichen Personen offen, die erstmals oder nach einer
Landesabwesenheit von mindestens 10 Jahren in der Schweiz Wohnsitz oder Aufenthalt
nehmen und hier keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Es wurden zwei Motionen und
eine parlamentarische Initiative beim Parlament eingereicht, welche sich mit dem
Thema der Pauschalbesteuerung beschäftigen. Eine Motion Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) (Mo. 07.3491) verlangte, dass die Besteuerung nach Aufwand
(Pauschalbesteuerung) aufgehoben wird. Der Bundesrat wies darauf hin, dass die
Besteuerung nach Aufwand nicht als Privileg gedacht sei, sondern eine zweckmässige
Methode darstelle, um den anvisierten Personenkreis, nämlich Personen mit Einkünften
und Vermögen vorwiegend im Ausland, sachgerecht zu veranlagen. Die Motion wurde
entsprechend der Empfehlung des Bundesrates abgelehnt. Eine parlamentarische
Initiative von Leutenegger Oberholzer wollte die Steuergesetze so abändern, dass das
Ermessen der Veranlagungsbehörden bei der Aufwandbesteuerung verringert wird. Die
untere Grenze für die Aufwandbesteuerung sollte im Gesetz festgehalten werden. Neu

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
LINDA ROHRER
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würde die Steuer mindestens das 20-Fache der Mietkosten betragen. Eine Motion
Zisyadis (pda, VD) (Mo. 06.3371) forderte den Bundesrat auf, schnellstmöglich Schritte
zu unternehmen, damit die Kantone für Steuerpflichtige, die den Wohnsitz von einem
Kanton in einen anderen verlegen und an ihrem alten Wohnsitz ordentlich besteuert
wurden, nicht zur Pauschalbesteuerung übergehen können. Der Nationalrat sprach sich
gegen alle drei Vorstösse aus. Auch die kantonalen Finanzdirektoren diskutierten über
die Pauschalbesteuerung und erwägten Anpassungen. Diskutiert wurde vor allem der
Vorschlag, dass Kantone Richtlinien zur Pauschalbesteuerung ausarbeiten sollen, die
zwar nicht verbindlich, aber doch in der Art eines Ehrenkodexes sein sollten. Konkret
ging es darum, die Steuern so anzuheben, dass ein durchschnittlicher Steuerertrag von
150'000 Fr. pro Person und Jahr anfällt und nicht wie bisher nur 75'000 Fr.  44

Mit 156 zu 31 Stimmen lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Meyer-
Kälin (cvp, FR) ab, die verlangte, dass Investitionen, die von Privatpersonen oder
Unternehmen für die Schaffung von ausserfamiliären Einrichtungen zur Betreuung von
Kindern im Vorschulalter getätigt werden, von der Steuerpflicht befreit werden. Sie
machte geltend, Firmen hätten zwar diese Möglichkeit, aber lediglich dort, wo sie selber
für ihre Angestellten eine Krippe einrichten. Zuwendungen für Tagesstrukturen, die auf
private Initiative zu Stande kommen, seien hingegen vom Steuerabzug ausgeschlossen.
Da die Anstossfinanzierung des Bundes zur Gründung neuer Kinderkrippen am
Auslaufen sei, müssten neue Anreize geschaffen werden, um das Problem der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu lösen. Die FK begründete ihren Antrag auf
Ablehnung damit, dass das Anliegen bereits weitgehend erfüllt sei (Berücksichtigung
des geschäftsmässig bedingten Aufwands, Zuwendungen Privater an gemeinnützige
Einrichtungen). 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
MARIANNE BENTELI

2006 hatte Ständerat Reimann (svp, AG) eine parlamentarische Initiative eingereicht mit
dem Ziel, die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien durch eine
Änderung im Steuerharmonisierungsgesetz und im Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer einheitlich zu regeln. Nach der grundsätzlichen Zustimmung der
Schwesterkommission des Nationalrates hatte die SPK-SR einen entsprechenden
Entwurf ausgearbeitet. Dabei hatte sie den höchsten abzugsfähigen Betrag bei der
Bundessteuer für natürliche und juristische Personen auf 10'000 Fr. festgelegt; die
Kantone werden bei ihrer Steuergesetzgebung zwar verpflichtet, derartige Abzüge
zuzulassen, der Umfang bleibt ihnen aber freigestellt. Zudem hatte sie beschlossen, die
Definition der politischen Partei ins Gesetz aufzunehmen und nicht auf dem
Verordnungsweg der Verwaltung zu überlassen. Der Bundesrat lehnte den Entwurf ab:
Aus grundsätzlichen Überlegungen (ausserfiskalische Zielsetzung) und weil er
Doppelspurigkeiten beim (bereits zugelassenen) Politsponsoring der Unternehmen
befürchtete. Wenn die Räte sich für Eintreten aussprechen sollten, so würde er sich
dafür engagieren, diese neue Abzugsmöglichkeit, die ohnehin quer in der Landschaft
stehe, da die Bemühungen der letzten Jahre auf eine Vereinfachung des Steuersystems
zielten, nur bei natürlichen Personen einzusetzen und eine Höchstgrenze deutlich
unter 10'000 Fr. festzulegen. Gegen die Skepsis des links-grünen Lagers trat der
Ständerat mit 36 zu 4 Stimmen auf den Entwurf ein. In der Detailberatung setzten sich
die Anträge der Kommission auf der ganzen Linie durch. In der Gesamtabstimmung
passierte der Entwurf mit 29 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2008
MARIANNE BENTELI

Unter dem Eindruck einer sich abzeichnenden so genannten Stagflation (steigende
Preise bei gleichzeitiger Wirtschaftskrise) hatte die FDP-Fraktion 2008 eine
parlamentarische Initiative eingereicht, welche mit Stichdatum vom 1. Januar 2009 eine
Änderung des DBG in dem Sinn verlangte, dass der Bund den Ausgleich der kalten
Progression jährlich anhand der Entwicklung des Landesindexes der
Konsumentenpreise vornimmt. Konkret geht es um über 500 Mio Fr., die, wenn die
Teuerung 7% übersteigt, später ohnehin ausgeglichen werden müssen. Ein sofortiger
Ausgleich würde gemäss den Initianten Konsum und Investitionen ankurbeln und somit
die Wirtschaft stärken. Obgleich die Finanzkommission-SR bereits signalisiert hatte,
dass sie die Initiative nicht unterstützen werde, weil ihr der jährliche Rhythmus einer
Anpassung nicht besonders dringlich erschien, hatte die Mehrheit der FK-NR an ihrem
Antrag, der Initiative Folge zu geben, festgehalten und überdies eine eigene Motion (Mo.
08.3754) formuliert, welche, ohne ein Stichdatum zu nennen, zwingend einen
jährlichen Ausgleich verlangt. Trotz Ablehnung durch den Bundesrat und die Ratslinke
nahm der Nationalrat beide Vorstösse mit deutlichem Mehr (97:82 resp. 103:71

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2008
MARIANNE BENTELI

01.01.90 - 01.01.20 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Stimmen) an. 47

Nachdem der Ständerat schon im Vorjahr die Vorlage über die Abzugsfähigkeit von
Zuwendungen an politische Parteien nach dem Entwurf der Kommission gutgeheissen
hatte, behandelte nun auch der Nationalrat dieses Geschäft, das auf eine
parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG) zurückgeht. Dabei wird angestrebt, für
die steuerliche Berücksichtigung der Parteispenden eine klare Rechtsgrundlage zu
schaffen. Die Gesetzesvorlage sieht vor, dass neu nachweisbare Spenden bis zu 10'000
Fr. bei der direkten Bundessteuer in Abzug gebracht werden können. Bei den
Kantonalsteuern soll der Kanton die Höchstgrenze festlegen.

In der Detailberatung war vor allem die Obergrenze von 10'000 Fr. umstritten. Während
einige Ratsmitglieder diese als zu hoch erachteten, wollte eine linke Minderheit diesen
Betrag auf 20'000 Fr. erhöhen unter der Bedingung, dass die Zuwendungen offengelegt
werden müssen. Schliesslich setzte sich der im Entwurf festgelegte Höchstbetrag von
10'000 Fr. durch. Anders als der Ständerat wollte die grosse Kammer jedoch nichts
davon wissen, den Steuerabzug auch juristischen Personen zuzugestehen. Sie schloss
sich mit dieser Meinung dem Bundesrat an, der bereits darauf hingewiesen hatte, dass
Unternehmen andernfalls zweimal steuerlich entlastet würden, da sie bereits heute
Beiträge an politische Parteien als „Polit-Sponsoring“ abziehen können. Der Ständerat
stimmte diesem Punkt in der Differenzbereinigung zu. Der Entwurf wurde in der
Schlussabstimmung mit 37 zu 4 (Ständerat) bzw. 140 zu 43 (Nationalrat) angenommen. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2009
NATHALIE GIGER

Eine parlamentarische Initiative der Kommission für Wirtschaft und Abgaben regt an,
die ausländischen Mitglieder der elektronischen Börse SWX Europe (vormals virt-x) von
der Stempelabgabe zu befreien. Dies sei nötig geworden, nachdem der Verwaltungsrat
der SIX Group entschieden hatte, den Schweizer Blue-Chips-Handel von London zurück
nach Zürich zu verlegen. Die Transaktionen von nicht schweizerischen Teilnehmern
dieses Handels waren in London nicht abgabepflichtig, wären es aber nach der
Repatriierung geworden, da diese als Effektenhändler gelten. Um diese „Remote
Members“ nicht plötzlich durch Abgaben zu belasten und damit den Börsenplatz
Schweiz zu gefährden, soll nun eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, um diese
Teilnehmer weiterhin von der Stempelabgabepflicht zu befreien. Der Ständerat stimmte
dem Entwurf seiner Kommission im Dezember ohne Diskussion zu. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2009
NATHALIE GIGER

Im Vorjahr hatte der Ständerat bereits eine parlamentarische Initiative der Kommission
für Wirtschaft und Abgaben überwiesen, die ausländischen Mitglieder der
elektronischen Börse SWX Europe (vormals virt-x) von der Stempelabgabe befreien will.
Diese Änderung war nötig geworden, nachdem die SIX Group entschieden hatte, den
Schweizer Blue-Chips-Handel von London zurück nach Zürich zu verlegen. Die
Transaktionen von nicht schweizerischen Teilnehmern dieses Handels waren in London
nicht abgabepflichtig, wären es aber nach der Repatriierung geworden, da diese als
Effektenhändler gelten. Um diese „Remote Members“ nicht plötzlich durch Abgaben zu
belasten und damit den Börsenplatz Schweiz zu gefährden, soll nun eine
Rechtsgrundlage geschaffen werden, um diese Teilnehmer weiterhin von der
Stempelabgabepflicht zu befreien. Laut Kommission sind dadurch
Steuermehreinnahmen von 25 Mio Fr. zu erwarten, bei Mindereinnahmen von rund 6
Mio Fr. pro Jahr an Stempelabgabeverlusten. Im Nationalrat beantragte eine Minderheit
der Kommission Nichteintreten, da von dieser Seite befürchtet wurde, dass dieser
Vorstoss ein erster Schritt zur kompletten Abschaffung der Stempelabgabe sei.
Ausserdem wurde die fehlende Einbettung in die gesamte Steuerpolitik des Bundes
kritisiert. Im Nationalrat fanden diese Argumente kein Gehör und die Initiative wurde
nach kurzer Diskussion angenommen. Die Änderung im Bundesgesetz wurde von beiden
Kammern in der Schlussabstimmung angenommen . 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2010
NATHALIE GIGER
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Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge, welche
Sofortabschreibungen durch Unternehmen ohne steuerliche Aufrechnungen erlauben
wollte. Bislang wurden vorgenommene Wertverminderungen auf Wirtschaftsgüter von
der Steuerbehörde nicht automatisch akzeptiert, da im Handelsrecht und im
Steuerrecht unterschiedliche Abschreibungssätze zur Anwendung kamen. In der
Frühjahrssession sprach sich eine Mehrheit von 100 zu 85 VolksverterInnen für die
parlamentarische Initiative aus. Der Entscheid des Ständerates zu diesem Geschäft war
im Berichtsjahr noch hängig. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2012
LAURENT BERNHARD

Keine Folge gab der Nationalrat in der Herbstsession einer parlamentarischen Initiative
Leutenegger Oberholzer (sp, BL). Der Vorstoss hätte die Abschaffung der
Pauschalbesteuerung gefordert. Da er lediglich von der Ratslinken unterstützt wurde,
fiel das Ergebnis mit 117 zu 57 Stimmen deutlich aus. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2012
LAURENT BERNHARD

Im Gegensatz zum Nationalrat im Vorjahr gab der Ständerat in der Sommersession einer
parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion keine Folge, welche
Sofortabschreibungen durch Unternehmen ohne steuerliche Aufrechnungen erlauben
wollte. Somit wurden vorgenommene Wertverminderungen auf Wirtschaftsgüter von
der Steuerbehörde weiterhin nur bis zu einem im Steuerrecht festgehaltenen
Maximalwert akzeptiert. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2013
LAURENT BERNHARD

In der Frühjahrsession hiess der Nationalrat eine schrittweise Abschaffung aller
Stempelsteuern gut. Diese Forderung ging auf eine parlamentarische Initiative der FDP-
Fraktion aus dem Jahre 2009 zurück, welcher die Kommissionen für Wirtschaft und
Abgaben beider Räte (WAK-NR und WAK-SR) Folge gegeben hatten. Die Stempelabgabe
auf der Emission von Eigenkapital betrug ein Prozent, während jene auf das
Fremdkapital im Rahmen der „Too big to fail“-Vorlage bereits im Vorjahr abgeschafft
worden war. Die bürgerliche Mehrheit des Nationalrats vertrat die Ansicht, dass die
Stempelabgabe die Aktienemissionen unnötig verteuerte, das Eigenkapital gegenüber
Fremdkapital benachteiligte und das Emissions- und Handelsgeschäft ins Ausland
drängte. Mit diesem Entscheid widersetzte sich die kleine Kammer dem
Sistierungsantrag des Bundesrats. Die Regierung begrüsste zwar das Anliegen im
Grundsatz, plädierte jedoch für eine Berücksichtigung dieser Massnahme in der
Unternehmenssteuerreform III, was eine Gesamtschau ermöglicht würde. Im Ständerat
fand diese Argumentation mehr Gehör: Die Kantonsvertreter beschlossen in der
Wintersession oppositionslos dem bundesrätlichen Sistierungsantrag zu folgen. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.2013
LAURENT BERNHARD

Luzi Stamm (svp, AG) reichte im September 2016 eine parlamentarische Initiative für
eine Rückkehr zum gemischten Veranlagungsverfahren bei der Festlegung des
Rückerstattungsanspruchs der Verrechnungssteuer ein. Die Initiative sei eine Reaktion
auf die geänderte Praxis der Steuerbehörden, die neu eine Rückerstattung der
Verrechnungssteuer bei Deklarationsmängeln verweigere. Das Kreisschreiben Nr. 40
der ESTV vom März 2014 habe dafür gesorgt, dass eine fehlerhafte Deklaration
unmittelbar zur Verwirkung des Anspruchs auf Rückerstattung führe. Dies führe zu
Rechtsungleichheit, weil kleinere Beträge korrigiert und grössere Beträge geahndet
würden, und verstosse gegen Treu und Glauben. Der Initiant wollte erreichen, dass
Fehler weiterhin durch ein Mitwirken der Steuerbehörden und der Steuerpflichtigen –
dem sogenannten ordentlichen gemischten Veranlagungsverfahren – erkannt, behoben
und mit einer Verfahrensbusse geahndet werden. 
Obwohl der Bundesrat angekündigt hatte, im Sommer eine Botschaft zu dieser
Problematik vorzulegen, wodurch eine zusätzliche Vorlage hinfällig werden könnte, gab
die WAK-NR der parlamentarischen Initiative im Oktober 2017 mit 15 zu 6 Stimmen
Folge. Da der Bundesrat dem Parlament das entsprechende Bundesratsgeschäft bis zur
Behandlung durch die WAK-SR im Juni 2018 jedoch präsentiert hatte, entschied sich
Letztere gegen Folgegeben, was die WAK-NR im Mai 2019 bestätigte. Kurz darauf zog
Stamm seine parlamentarische Initiative zurück. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Im Oktober 2017 reichte die WAK-NR mit 15 zu 8 Stimmen eine parlamentarische
Initiative ein, mit der sie eine Aufhebung der Verrechnungssteuer auf inländischen
Obligationen und Geldmarktpapieren erreichen wollte. Alle an in der Schweiz
steuerpflichtige natürliche Personen ausgerichtete Obligationen und Geldmarktpapiere
– also nicht nur solche von Schweizer Emittenten –, die folglich keine AIA-Meldung an
ausländische Staaten nach sich ziehen, sollen von der Verrechnungssteuer auf den
Zinszahlungen befreit werden. Stattdessen soll für sie eine Sicherungssteuer erarbeitet
werden, die kein Meldesystem beinhaltet und folglich mit dem Bankgeheimnis im Inland
vereinbar ist. Juristische Personen in der Schweiz sowie ausländische Steuerpflichtige
sollen jedoch nicht erfasst werden, da diese nicht vom steuerlichen Bankgeheimnis
profitieren. Ihre Bankunterlagen seien somit unter anderem im Rahmen des AIA
einfacher zu erhalten, daher sei keine Sicherungssteuer nötig. Die Ausnahme von
ausländischen Steuerpflichtigen soll zudem verhindern, dass internationale
Finanzmärkte einen Zuschlag für Schweizer Obligationen verlangen. 
Konkret ging es also um einen Wechsel vom Schuldner- zum Zahlstellenprinzip, wie die
WAK-NR in ihrer Medienmitteilung verdeutlichte. Zukünftig sollte nicht mehr der
Schuldner, zum Beispiel eine Obligationen ausgebende Gesellschaft, die
Verrechnungssteuer abziehen und an die ESTV überweisen, sondern die Banken, jedoch
ohne der ESTV Meldung darüber zu erstatten. Letzteres sei denn auch der
Hauptunterschied zur Revision des Verrechnungssteuergesetzes, in der eine freiwillige
Meldung weiterhin möglich sein sollte. Eine Kommissionsminderheit befürwortete die
Behandlung des Anliegens im Rahmen des Zahlstellenprinzips ebendieser Revision des
Verrechnungssteuergesetzes und lehnte folglich die parlamentarische Initiative ab. 
Die WAK-SR gab der Kommissionsinitiative im August 2018 mit 6 zu 4 Stimmen (bei 1
Enthaltung) Folge und lobte sie dafür, dass sie die Weiterentwicklung des Schweizer
Kapitalmarktes ermögliche. In der Folge gab die WAK-NR bekannt, dass mit 16 zu 8
Stimmen entschieden habe, eine Subkommission einzusetzen und mit der Erarbeitung
eines Vorentwurfs in Koordination mit den Arbeiten des Bundesrates zu betrauen. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2018
ANJA HEIDELBERGER

Die Vermögenssteuer anpassen und die Besteuerung des Arbeitsinstruments
aufheben wollte Fathi Derder (fdp, VD) mithilfe einer parlamentarischen Initiative. Ziel
der Initiative war eine Entlastung für Startups und KMUs durch eine Verbesserung der
steuerlichen Rahmenbedingungen. Dazu sollten Personen, die eine leitende Funktion in
einem Unternehmen innehaben oder dem Verwaltungsrat angehören und die am
Grund- oder Stammkapital der Gesellschaft beteiligt sind, diese Beteiligungen zu einem
speziellen Steuertarif oder gar nicht versteuern müssen. Seine Forderung begründete
Derder mit dem Bericht des Bundesrates zu einem Postulat Derder (Po. 13.4237), in
dem der Bundesrat eine Entlastung der Unternehmen von den Kapital- und
Vermögenssteuern als erwägenswert erachtet hatte. 
Mit 16 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung gab die WAK-NR der Initiative Anfang 2019 Folge.
Zwar prüfe der Bundesrat verschiedene Massnahmen zur Förderung innovativer
Unternehmen, dennoch bestehe gemäss Kommission Handlungsbedarf. Vorgeschlagen
werden solle eine Kann-Formulierung, die neben Startups auch KMU betreffe. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.01.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2017 wollte Marco Chiesa (svp, TI) mittels einer parlamentarischen
Initiative erreichen, dass der Maximalabzug für Krankenkassenprämien bei der
direkten Bundessteuer von CHF 3'500 (Ehepaare), CHF 1'700 (übrige Steuerpflichtige)
und CHF 700 (Kinder) auf CHF 7'000 (Ehepaare), CHF 3'500 (übrige Steuerpflichtige)
und CHF 1'000 (Kinder) annähernd verdoppelt wird. Da die Krankenkassenprämien in
den letzten Jahren stark angestiegen seien – im Tessin zum Beispiel gemäss einer
Studie der Fachhochschule der italienischen Schweiz (Supsi) um 64 Prozent, wodurch
sie für eine Person bei CHF 3'700 lägen –, würden sie den in der direkten Bundessteuer
gewährten Maximalabzug in vielen Fällen übersteigen. Im Februar 2019 gab die SGK-NR
der Initiative mit 15 zu 7 Stimmen Folge. Die zunehmende Belastung des Mittelstandes
müsse abgefedert werden, argumentierte die Kommission in ihrer Medienmitteilung.
Eine Kommissionsminderheit kritisierte, dass von einer solchen Regelung Personen mit
höherem Einkommen überproportional profitieren würden. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Im Juni 2019 präsentierte die fünfköpfige Subkommission «Verrechnungssteuer» unter
Leitung von Leo Müller (cvp, LU) erste Eckwerte ihres Vorschlags zum Wechsel vom
Schuldner- zum Zahlstellenprinzip bei der Verrechnungssteuer. Mit 4 zu 1 Stimmen
schlug sie vor, dass der Systemwechsel in- und ausländische sowie direkte und
indirekte Zinsanlagen betreffen solle, nicht aber inländische juristische Personen,
kollektive Kapitalanlagen sowie ausländische Anleger. Die Verrechnungssteuer solle bei
35 Prozent bleiben und ihre Erhebung möglichst laufend, die Ablieferung an die ESTV
maximal vierteljährlich stattfinden. Die Ablieferung solle durch die Zahlstellen erfolgen,
die dafür haftbar seien, aber gegenüber ihren Kunden über einen Regressanspruch
verfügen und angemessen entschädigt werden sollten. 
Die Subkommission veröffentlichte die Eckwerte ihres Vorschlags unter Zustimmung
der WAK-NR, damit sich der Bundesrat, der an einem ähnlichen Projekt arbeitete,
daran orientieren konnte. Die Kommission verwies jedoch darauf, dass sie diese
Eckwerte noch nicht diskutiert habe und diese für sie entsprechend nicht bindend
seien. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die aufgrund des Auslaufens der Möglichkeit zur Selbstanzeige obsolet gewordenen
Gesetzesartikel zur straflosen Selbstanzeige im DBG und im StHG seien abzuschaffen,
verlangte Margret Kiener Nellen (sp, BE) mit einer parlamentarischen Initiative. Damit
würde auch die Ungerechtigkeit gegenüber den ehrlichen Steuerzahlenden aufgehoben,
die durch Steueramnestien schlechter «wegkämen» als unehrliche Bürgerinnen und
Bürger, erklärte sie. Diese Meinung teilte eine Mehrheit der WAK-NR nicht und empfahl
mit 19 zu 5 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zwar seien die Regelungen für
Personen mit Schwarzgeldkonten im Ausland aufgrund des AIA nicht mehr nötig, sie
seien jedoch «durchaus zweckdienlich» bei Personen, die Schwarzgeld auf Schweizer
Konten besitzen, erklärte die Kommissionsmehrheit. Dadurch könne Steuersubstrat
zurückgewonnen werden, das sonst nicht abgeliefert würde. Zudem müssten die
Steuerpflichtigen Nachsteuern und Verzugszinsen für die letzten 10 Jahre bezahlen,
betonte die Kommissionsmehrheit. 
In der Sommersession 2019 behandelte der Nationalrat die Initiative. Für die
Kommission erläuterte Daniela Schneeberger (fdp, BL) die bisherige Praxis: Seit Anfang
2010 könnten sich juristische oder natürliche Personen wegen Steuerhinterziehung und
zum Zweck der Steuerhinterziehung begangenen Delikten selbst anzeigen und würden
für diese nicht verfolgt. Hingegen würden Nachsteuern inklusive Verzugszinsen für die
letzten zehn Jahre fällig. Sie betonte, dass aufgrund dieser Nachsteuern und
Verzugszinsen durch die Selbstanzeige «keinerlei Besserstellung gegenüber den übrigen
Steuerpflichtigen» erfolge. Es ginge dabei insbesondere um Personen, die etwas
vergessen hätten zu deklarieren, oder um Konten, die bei Erbfällen aufgetaucht seien,
nicht um «Schwerverbrecher». Mit 118 zu 51 Stimmen lehnte der Nationalrat die
parlamentarische Initiative gegen den Willen der geschlossen stimmenden Grünen- und
SP-Fraktionen sowie der EVP-Vertretenden ab. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Finanz- und Ausgabenordnung

Im April 2015 stimmte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
(WAK-NR) mit 14 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung ihrer Schwesterkommission zu, die im
Sommer 2014 einer parlamentarischen Initiative Niederberger (cvp, NW) Folge gegeben
hatte. Diese fordert einen Abbau von bürokratischen Hürden beim Meldeverfahren
und verlangte unter anderem, dass das Verrechnungssteuergesetz dahingehend
angepasst wird, dass anstelle von Strafzinsen verschuldensabhängige Ordnungsbussen
erhoben werden. Im Zuge einer Änderung des Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer (VStG) wurde die Initiative in der Herbstsession 2015 vom
Ständerat abgeschrieben. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.04.2015
DAVID ZUMBACH
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Wie erhofft konnte der Ständerat den Erlassentwurf zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für die Überwachung von Versicherten, der in Erfüllung einer
Kommissionsinitiative der SGK-SR durch das Kommissionssekretariat erarbeitet worden
war, in der Wintersession 2017 behandeln. Mittels der Kommissionsinitiative war der
Observationsartikel aus der Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechtes (ATSG) herausgenommen worden, um den Prozess zu
beschleunigen. Konrad Graber (cvp, LU) ging dennoch auf die Rückmeldungen aus der
Vernehmlassung des ATSG ein. So wiesen die Vernehmlassungsantworten zwei
Grundstossrichtungen auf: Den Behinderten-  und Arbeitnehmerorganisationen, der SP
und den Grünen gingen die vorgeschlagenen Regelungen zu weit, den Kantonen,
Arbeitgeberorganisationen und bürgerlichen Parteien hingegen nicht weit genug. Ein
ähnliches Muster zeigte sich in der Folge auch in der Ständeratsdebatte zum
Erlassentwurf. Alex Kuprecht (svp, SZ) akzentuierte den Handlungsbedarf, der durch
betrügerisch erworbene Renten in Millionenhöhe entstehe. Er betonte zudem, dass die
im Erlassentwurf aufgeführten Observationen nicht leichtfertig durchgeführt würden,
sondern zahlreiche Verdachtsmomente dazu notwendig seien. Letzterem
widersprachen Hans Stöckli (sp, BE), Paul Rechsteiner (sp, SG) und Géraldine Savary (sp,
VD) vehement: So hätten sich ein Drittel aller bisherigen Observationen als falsch,
unnötig oder nicht zielführend erwiesen. Im neuen Erlass habe das
Kommissionssekretariat die bundesrätliche Vorlage und damit die Möglichkeiten zur
Überwachung erheblich verschärft. Neu sollen auch Tonaufzeichnungen und GPS-
Tracker zur Ergänzung der Überwachung verwendet werden können und die
Überwachung soll auf alle von öffentlichen Orten einsehbaren Bereiche ausgeweitet
werden. 
Die linke Ratsseite kritisierte insbesondere, dass diese Massnahmen zur Anwendung
kämen, bevor ein begründeter Verdacht auf einen Straftatbestand bestehe, also bevor
die Sozialversicherer Strafanzeige erstatten könnten. Somit erlaube die Revision
strengere Observationsmöglichkeiten für den zivilen Teil eines Vergehens als für den
strafrechtlichen Teil, was der Verhältnismässigkeit zuwiderlaufe. Diese kritische
Meinung zur Reform teilte auch eine Gruppe von vier Staatsrechtlern, welche die
Reform in einem Schreiben aufgrund der vielen Blankettnormen ohne erforderliche
rechtsstaatliche Sicherungen als ausserordentlich problematisch bezeichneten. Stöckli
kritisierte neben dem Erlasstext auch dessen Ausarbeitung: Beim
Nachrichtendienstgesetz habe man „sehr seriös und unter Einbezug aller Eventualitäten
eine rechtsstaatlich korrekte Gesetzgebung vorgenommen”, während hier in kürzester
Zeit Massnahmen geschaffen worden seien, die wesentlich weiter gingen als die
Massnahmen zum Staatsschutz und zur Terrorismusbekämpfung. Zudem sei der
bundesrätliche Vorschlag nach der Vernehmlassung verschärft worden, ohne dass es
nochmals Anhörungen gegeben hätte. Rechsteiner wies überdies auf die
Rechtsungleichheit hin, welche diese Änderungen in Kombination mit der zwei Tage
zuvor abgelehnten Verschärfung der staatlichen Mittel gegenüber Steuerdelinquenten
bewirkten. 
Um diese zahlreichen Bedenken klären zu können, schlug Raphaël Comte (fdp, NE) vor,
die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen. Dies lehnten aber zahlreiche
Sprecherinnen und Sprecher ab, da eine Rückweisung zu einer Verzögerung von
mindestens drei Monaten führen und keinen Mehrwert bringen würde. Stattdessen
könnten diese Fragen auch im Plenum geklärt werden. Folglich wurde der Antrag Comte
mit 15 zu 23 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) abgelehnt. In der Detailberatung wurde
zuerst geklärt, inwiefern richterliche Bewilligungen für Observationen nötig sein sollen.
Der kleinen Kammer ging der Minderheitsantrag Rechsteiner zu weit, wonach für alle
Observationen neben konkreten Anhaltspunkten auf einen unrechtmässigen
Leistungsbezug sowie der Aussichtslosigkeit oder der unverhältnismässigen
Erschwerung von Abklärungen ohne Observationen auch eine richterliche Genehmigung
vorliegen müsse. Stattdessen folgte sie dem Antrag Caroni (fdp, AR) und verlangte nur
für den Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung eine
richterliche Bewilligung. Ansonsten sollen Personen mit Direktionsfunktion beim
Versicherungsträger die Berechtigung zur Anordnung von Observationen erhalten. Ein
weiterer umstrittener Punkt betraf die Frage, ob Observationen ausschliesslich im
öffentlich zugänglichen Raum oder in einer weiteren Fassung auch an einer von einem
allgemein zugänglichen Ort frei einsehbaren Stelle erlaubt sein sollen. Stöckli sprach
sich dafür aus, die bestehende Gesetzgebung im Strafprozess zu übernehmen und

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2017
ANJA HEIDELBERGER
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damit auch die Vernehmlassungskritik ernst zu nehmen, in der befürchtet worden war,
dass neu auch Observationen im Privatbereich möglich werden würden. Bundesrat
Berset bestätigte jedoch, dass eine weitere Fassung der Regelung die geltende Praxis
kodifiziere, die überdies gemäss Kuprecht auch vom Bundesgericht gestützt worden
war (BGE 8C 272/2011). Folglich entschied sich auch der Ständerat mit 33 zu 10
Stimmen für diese Fassung. Der Bundesrat solle die Anforderungen an mit
Observationen beauftragte Personen definieren können, entschied der Ständerat
abschliessend. In der Gesamtabstimmung zeigten sich die meisten Mitglieder des
Ständerats mit den Änderungen einverstanden und nahmen die Vorlage mit 32 zu 8
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 62

Ende 2016 reichte Mauro Tuena (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative zur Schaffung
einer rechtlichen Grundlage für Überwachungsmassnahmen durch eine Versicherung
ein. Nachdem der EGMR im Oktober 2016 das Fehlen einer entsprechenden
gesetzlichen Grundlage bemängelt hatte und verschiedene Versicherungen ihre
Überwachungstätigkeiten in der Folge eingestellt hatten, sollten dem ATSG
Bestimmungen zur Dauer, zu den Überwachungsinstrumenten, zu den zur Anordnung
der Überwachung und Durchsicht der Ergebnisse berechtigten Personen sowie zur
Benachrichtigung der Betroffenen hinzugefügt werden. 
Im März 2018 zog Tuena seine Initiative zugunsten der parlamentarischen Initiative der
SGK-NR (Pa.Iv. 16.479) zurück. 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative
der SGK-SR sowie diejenige von Mauro Tuena (Pa. Iv. 16.482) zur Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten – also für die
sogenannten Sozialdetektive. Detailliert ausgearbeitet wurde zunächst die
Kommissionsinitiative, falls diese angenommen würde – so erklärte Tuena –, würde er
anschliessend seine Initiative zurückziehen. 
Zuerst wurden zwei Anträge auf Nichteintreten (Minderheitsantrag Schenker) sowie auf
Rückweisung der Kommissionsinitiative an die Kommission (Antrag Leutenegger
Oberholzer) behandelt. Im Rückweisungsantrag fasste Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) die Argumente von linker Ratsseite gegen die Vorlage nochmals zusammen: Da
eine verdeckte Observation per se einen groben Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
der Betroffenen darstelle, müsse sie ein Instrument der Ultima Ratio sein. In der
vorgeschlagenen Regelung seien jedoch noch nicht einmal eine Definition des
Anfangsverdachts oder konkrete gesetzliche Hürden für die Anordnung der
Überwachung aufgeführt, wodurch die Unschuldsvermutung verletzt würde. Die
Verletzungen der Privatsphäre, wie sie die Vorlage vorsieht, seien ausschliesslich der
Polizei erlaubt. Dass mit der Vorlage privaten Unternehmen weiterreichende Rechte
gewährt würden als der Polizei, verletze das Gewaltmonopol. Zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit bedürfe es schliesslich einer Reihe von Änderungen in der Vorlage:
Die Observationen müssten durch eine gerichtliche Instanz angeordnet werden, ihre
Dauer müsste beschränkt werden, der Schutz der Privatsphäre müsste absolut
garantiert werden, der Missbrauch der gesammelten Daten müsste effektiv bekämpft
werden und die gesammelten Informationen müssten den Betroffenen vorgelegt und
auf Anfrage vernichtet werden. Zudem brauche es ein Verwertungsverbot für auf
unkontrollierte Weise erlangte Beweismittel in Strafverfahren. Diese Meinung würden
auch vier staatsrechtlich versierte Professorinnen und Professoren teilen, die ihre
Bedenken per Brief mitgeteilt hätten. In ihrer jetzigen Form widerspreche die Vorlage
der Bundesverfassung sowie der EMRK, weshalb sie einer Rückweisung an die
Kommission und einer externen rechtlichen Beurteilung bedürfe, schloss Leutenegger
Oberholzer ihren Rückweisungsantrag. In der Eintretensdebatte fanden diese Einwände
ausserhalb des linken Lagers keinen Rückhalt: Für die Kommission verwies Lorenz Hess
(bdp, BE) darauf, dass mit der Vorlage lediglich eine gesetzliche Grundlage für die
bisherige Praxis geschaffen werde. In der Kommission habe man Personen aus der
Praxis angehört, Bildmaterial begutachtet und juristische Beurteilungen gelesen, die
gezeigt hätten, dass solche Überwachungen nötig seien. Observationen würden von den
Versicherern als letztes Mittel angeordnet: die „versicherungsinternen Hürden (...) sind
enorm hoch“. Die vorliegende Lösung enthalte das „bestmögliche Gleichgewicht
zwischen Persönlichkeitsschutz und Persönlichkeitsrechten auf der einen und den
allgemeinen Interessen auf der anderen Seite“, so Hess. Er betonte auch, dass der
EGMR nicht die Observationen als solche, sondern deren fehlende gesetzliche
Grundlage in Frage gestellt habe. Diesbezüglich entwickelte sich in der Folge eine
Debatte zur Frage, ob der EGMR auch inhaltliche Kritik an der Praxis geübt habe oder
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nicht. Schliesslich entschied sich die grosse Kammer mit 141 zu 53 Stimmen für
Eintreten und mit 140 zu 54 Stimmen gegen den Antrag Leutenegger Oberholzer, wobei
lediglich die SP- und die Grünen-Fraktion die Minderheitenpositionen unterstützten.

Dieselben Lager zeigten sich anschliessend auch in der Detailberatung. Die linke
Ratshälfte versuchte mittels Minderheitsanträgen, die Bestimmungen zur Observation
zu verschärfen, scheiterte jedoch mit allen Vorstössen. Der Nationalrat wollte nicht,
dass Observationen allgemein von Gerichten angeordnet werden müssen, dass die
Überwachung auf öffentliche Gebiete beschränkt wird, dass unrechtmässig erlangte
Beweise in Strafprozessen nicht verwendet werden dürfen, dass der Einsatz anderer
technischer Hilfsmittel ausser den genannten, zum Beispiel Drohnen, ausdrücklich
untersagt wird oder dass GPS nur eingesetzt werden darf, wenn die Abklärungen sonst
aussichtslos sind. Insgesamt schuf der Nationalrat nur wenige Differenzen zum Erstrat.
Umstritten war im bürgerlichen Lager vor allem der Einsatz von technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung. Diesen wollte der Ständerat nur in Fällen erlauben, in denen
das Versicherungsgericht die entsprechende Observation genehmigt hatte. Der
Nationalrat schuf jedoch entgegen einem Minderheitsantrag Tuena eine
Bewilligungspflicht für den Einsatz selbst (125 zu 67 Stimmen): Eine Observation mit
technischen Hilfsmitteln zur Standortbestimmung bedarf der Annahme eines Antrags
beim Versicherungsgericht, wobei der Antrag unter anderem Angaben zu Zielen der
Observation, Betroffenen, eine Begründung der Notwendigkeit sowie Beginn und Ende
der Observation beinhalten muss. Darüber hinaus unterstellte der Nationalrat die
Mitarbeitenden von externen Unternehmen, die mit der Observation beauftragt
wurden, einer Schweigepflicht und legte fest, dass sie die erhobenen Daten nur im
Rahmen ihres Auftrags verwenden dürfen. Eine Abschwächung der ständerätlichen
Fassung sah der Nationalrat schliesslich bei der Genehmigung durch die
Versicherungen vor: Hatte der Ständerat noch auf einer „Person mit
Direktionsfunktion” bestanden, reichte für den Nationalrat „eine im fallbearbeitenden
Bereich (...) verantwortliche Person" aus (124 zu 65 Stimmen 3 Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 140 zu 52 Stimmen gegen den
Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion an. Aufgrund dieses Entscheids zog
Mauro Tuena seine parlamentarische Initiative wie angekündigt zurück. 64

Noch in der gleichen Woche wie die erste nationalrätliche Debatte fand das
Differenzbereinigungsverfahren statt, wobei nicht mehr viele Fragen zur Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten offen waren. Der
Ständerat zeigte sich grösstenteils mit den Vorschlägen des Nationalrats einverstanden:
Er hiess die Notwendigkeit eines Antrags auf Überwachung mit technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung sowie die Schweigepflicht für die Mitarbeitenden der externen
Unternehmen gut. Er bestand jedoch darauf, Observationen nur durch Personen mit
Direktionsfunktion erlauben zu lassen. Da eine Observation „einen beachtlichen Eingriff
in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person” darstelle, sei diese Entscheidung
auf Stufe Direktion zu treffen, erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) für die SGK-SR. Er
ergänzte, dass die Kommission aufgrund der vorgängigen nationalrätlichen Diskussion
noch zwei Fragen bei der Verwaltung habe abklären lassen. Demnach würden erstens
Drohnen gemäss Verwaltung ebenfalls zu den technischen Hilfsmitteln der
Standortbestimmung zählen, wenn sie für die Standortbestimmung eingesetzt würden –
nicht aber, wenn sie für die konkrete Observation verwendet würden. Zweitens stellte
die Verwaltung klar, dass gemäss ihrer Auffassung die Rahmenfrist von sechs Monaten
für die Überwachung durch das Einreichen eines Antrages zur Verwendung der
Hilfsmittel zur Standortbestimmung nicht neu zu laufen beginne. 
Noch an demselben Tag beschäftigte sich auch der Nationalrat erneut mit der Vorlage.
Nachdem die Problematik des Drohneneinsatzes auf Nachfrage von Silvia Schenker (sp,
BS) durch Isabelle Moret (fdp, VD) geklärt wurde – Drohnen seien bewilligungspflichtig
für die Standortfeststellung einsetzbar, jedoch nicht um Ton- und Bildaufnahmen zu
machen, betonte sie – nahm sich die grosse Kammer der letzten Differenz an: Auf
Antrag der SGK-NR lenkte sie ein und akzeptierte die Bestimmung des Ständerats; somit
dürfen nur Personen mit Direktionsfunktion zukünftig Observationen anordnen. 
Tags darauf folgten die Schlussabstimmungen in beiden Räten. Der Nationalrat nahm
die Vorlage mit 141 zu 51 Stimmen an, wobei sich an den Lagern nichts geändert hatte:
Die SP- und die Grünen-Fraktion waren einstimmig gegen die Schaffung der
entsprechenden gesetzlichen Regelungen, die übrigen Fraktionen sprachen sich
einstimmig dafür aus. Im Ständerat fiel das Bild ähnlich aus, hier standen 29
zustimmende 10 ablehnenden Stimmen und 3 Enthaltungen gegenüber. 

Damit war das Geschäft innert dreier Monate durch das Parlament „gepeitscht” worden,
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wie es Balthasar Glättli (gp, ZH) gleichentags formulierte; zuletzt wurde es in einer
Woche dreimal vom National- und zweimal vom Ständerat beraten. „Wahnsinn. Raserei.
Eskalation” titelte der Tages Anzeiger bereits am Tag der Schlussabstimmungen und
sprach dabei nicht vom Resultat, sondern vom Behandlungstempo. „Warum diese Eile,
dieses Politisieren nahe am Notrecht?” fragte er weiter und gab die Antwort gleich
selber: Die Beteuerungen zahlreicher Politikerinnen und Politiker – namentlich erwähnt
wurden Josef Dittli (fdp, UR), Alex Kuprecht (svp, SZ), Roland Eberle (svp, TG), Lorenz
Hess (bdp, BE) und Ruth Humbel (cvp, AG) –, wonach ein vehementer Zeitdruck
herrsche und die Missbrauchsbekämpfung für die Sozialversicherungen immens wichtig
sei, stünden in Zusammenhang mit den Mandaten der Sprechenden bei Versicherern,
„die direkt vom Gesetz profitier[t]en”. Diesen Vorwurf liess Lorenz Hess nicht gelten; er
argumentierte, das Gesetz betreffe vor allem die Suva und die IV, für die Visana, deren
Präsident er ist, seien Observationen nebensächlich. Gerade die Suva hatte aber
gemäss Tages Anzeiger bei der Beratung dieser Vorlage eine wichtige Rolle gespielt, wie
auch der Basler Strafrechtsprofessor Markus Schefer bestätigte. Ihre Vorschläge seien
im Gesetzgebungsprozess „willig aufgenommen“ worden, erklärte er. 
Mit Bezug auf diesen Artikel des Tages Anzeigers reichte Balthasar Glättli noch am
selben Tag eine Interpellation (Ip. 18.3330) ein und wollte wissen, ob andere
Gesetzesrevisionen ähnlich schnell vom Parlament verabschiedet worden waren, ob
Beratungs- und Verwaltungsratsmandate bei von der Vorlage betroffenen Versicherern
als relevante Interessenbindungen gelten und welche Konsequenzen allfällige in den
Kommissionsdiskussionen oder im Plenum nicht offengelegte Interessenbindungen
hätten. Für ihn sei „klar, dass die Versicherungsvertreter im Rat auf ihre
Interessenbindungen hätten hinweisen sollen“. Anfang Mai beantwortete das Büro-NR
die Interpellation: Seit der Wintersession 2011 seien 110 von 400 Bundesgesetzen und
Bundesbeschlüssen innert zweier aufeinanderfolgender Sessionen fertig behandelt
worden. Das Büro bestätigte, dass die erwähnten Mandate offenzulegen seien und die
Betroffenen dies getan hätten – die entsprechenden Mandate seien in einem Register
der Parlamentsdienste öffentlich zugänglich aufgeführt. Dadurch würden sie als
bekannt vorausgesetzt und müssten im Rahmen von einzelnen Geschäften nicht
genannt werden. Somit kam es bei der Beratung des Observationsartikels zu keinen
Unregelmässigkeiten bezüglich der Offenlegung von Interessenbindungen. Bestehen
bleibt jedoch der grosse potenzielle Einfluss der Versicherer, was nicht zuletzt auch
Alex Kuprecht bestätigte: „Hätten alle Politiker in den Ausstand treten müssen, die bei
einer Krankenkasse, einer Versicherung oder einer Pensionskasse ein Mandat haben,
hätten wir das Gesetz gar nicht beraten können”, erklärte er gegenüber dem Tages
Anzeiger. 65

Da sich die linken Parteien nach Annahme des Gesetzes bezüglich eines Referendums
gegen die gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten bedeckt
hielten, ergriffen einzelne Personen, die sich gemäss Medien aufgrund eines Tweets von
Sibylle Berg zur entsprechenden Vorlage zusammengetan hatten, die Initiative und
lancierten ein Referendum: Über eine Internetplattform fanden die Schriftstellerin
Sibylle Berg, Rechtsanwalt Philip Stolkin und Student Dimitri Rougy, unterstützt von
Kampagnenexperte Daniel Graf, gemäss eigenen Aussagen 11'000 Personen, die
versprachen, Unterschriften gegen das Gesetz zu sammeln – und ihr Versprechen
offensichtlich hielten: Anfang Juni 2018 meldete das Referendumskomitee, dass man
innert Rekordzeit von 62 Tagen genügend Unterschriften für ein Referendum gegen die
sogenannten «Sozialdetektive» oder «Versicherungsdetektive» gesammelt habe. Zwei
Drittel der Unterschriften seien demnach von Privatpersonen gesammelt worden, ein
weiteres Drittel von den Grünen, der SP oder Amnesty International. Insgesamt hätten
75'500 Personen unterschrieben, 20'000 Unterschriften seien allerdings zu spät
eingetroffen und hätten daher von den Gemeinden nicht mehr beglaubigt werden
können. 56'025 gültige Unterschriften konnte das Komitee jedoch einreichen, so dass
die Bundeskanzlei am 16. Juli 2018 vermeldete, dass das Referendum zustande
gekommen sei. Am 25. November 2018 wird die Schweiz somit über die gesetzliche
Grundlage für die Überwachung von Versicherten abstimmen. Vom «ersten auf sozialen
Medien ergriffenen Referendum» schrieb diesbezüglich der Tages-Anzeiger und das
Referendumskomitee betonte: «Wir haben geschafft, was uns niemand zugetraut hätte:
Eine Bürgerbewegung, die dezentral und ohne grosse Organisation im Rücken ein
Referendum zustande bringt». 

Inhaltlich kritisierte das Referendumskomitee insbesondere die «masslose»
Überwachung der Bürger: Jede Person könne überwacht werden, neu sogar in den
eigenen vier Wänden. Dies stelle die «Bevölkerung unter Generalverdacht» und verletze
die «Privatsphäre der Menschen aufs Gröbste». Damit gingen die Kompetenzen der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.07.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Sozialversicherungsdetektive zukünftig weiter als diejenigen der Polizei. Insbesondere
dieser Punkt war umstritten. So erwiderte der Bundesrat auf eine Frage von Barbara
Steinemann (svp, ZH; 18.5232), dass die Sozialversicherungsdetektive faktisch nicht
mehr Kompetenzen zur Überwachung erhielten als die Polizei. Auch das BSV und die
Suva erklärten in ihren jeweiligen Informationsmaterialien, dass die Polizei gemäss
Urteil des Bundesgerichts bereits heute von allgemein zugänglichen Orten aus frei
einsehbare Bereiche filmen dürfe. Gemäss NZZ bezogen sie sich dabei jedoch auf ein
Bundesgerichtsurteil zu einem Privatdetektiv, nicht zur Polizei. Allgemein kritisierte das
Referendumskomitee, dass der Bund Mutmassungen als Fakten hinstelle. Der Bund tue
so, als wäre seine Auslegung Gesetz, und beziehe sich dabei auf
Bundesgerichtsentscheide zum alten Gesetz, erklärte Rechtsanwalt Stolkin. Man wisse
aber nicht, wie das Bundesgericht das neue Gesetz auslegen werde. 
Unterstützung erfuhr das Referendumskomitee in seinen Argumentationen gemäss
Medien von Thomas Gächter, Professor für Staats-, Verwaltungs- und
Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich, sowie in einem vom Komitee in
Auftrag gegebenen Rechtsgutachten von Stefan Maeder, Assistenzprofessor für Straf-
und Strafprozessrecht an der Universität Luzern. Letzterer wies zum Beispiel darauf
hin, dass auch unklar sei, ob das Bundesgericht Filmen im Wohn- und Schlafzimmer
tatsächlich als Eingriff in die geschützte Privatsphäre erachten würde. Filmen sei zwar
gemäss BSV nur auf dem Balkon oder im Garten erlaubt, eine Passage, die Filmen im
Wohn- oder Schlafzimmer ausdrücklich verbiete, habe das Parlament aber trotz
entsprechenden Diskussionen nicht ins Gesetz aufgenommen, betonte auch Gächter.
Dasselbe gelte für Bild- und Tonaufzeichnungen, die ebenfalls nicht genauer bestimmt
worden waren, erklärte Stolkin gemäss Tages-Anzeiger. Der Bundesrat versichere zwar,
dass bei Aufzeichnungen nur Methoden eingesetzt würden, mit denen man gleich viel
sehen könne wie von blossem Auge, dennoch habe das Parlament auf eine
entsprechende Spezifikation im Gesetz verzichtet. Unklar bleibe schliesslich auch, ob
illegal erhaltene Aufnahmen vor Gericht trotzdem verwendet werden dürfen – auch hier
war auf eine ausdrückliche Regelung verzichtet worden. Somit hänge viel davon ab, wie
das Bundesgericht zukünftig das Gesetz auslegen werde, erklärte das
Referendumskomitee. Insgesamt empfand das Komitee die Informationsunterlagen des
BSV und der Suva gemäss NZZ als irreführend und unzutreffend und reichte darum
beim Regierungsrat des Kantons Zürich eine Abstimmungsbeschwerde ein. 66

Am 17. September 2018 lancierte das Referendumskomitee seine Kampagne gegen das
Gesetz über die Grundlage der Überwachung von Versicherten vor dem Hauptsitz der
CSS-Krankenversicherung in Bern. Ziel dieser Aktion sei gemäss Komitee, den Fokus der
Diskussion auch auf die Krankenkassen zu lenken. Da alle Bürger krankenversichert
seien, könnten sie alle zukünftig einmal ins Visier der Sozialdetektive geraten,
argumentierte Dimitri Rougy vom Referendumskomitee. Dass das neue Gesetz –
entgegen deren Erklärungen – für die Krankenkassen wichtig sei, zeige das starke
Lobbying, das sie diesbezüglich in Bern betrieben hätten. Dieser Darstellung
widersprach die CSS: Observationen spielten für sie jetzt und auch zukünftig bei der
Missbrauchsbekämpfung keine Rolle, erklärte CSS-Sprecherin Christina Wettstein. 
Noch während der Abstimmungskampagnen präsentierte der Bundesrat seine
Verordnung zur Anforderung an die mit der Überwachung betrauten Personen. Diese
müssten über eine Bewilligung des BSV verfügen, in den letzten 10 Jahren nicht für ein
mit der Überwachung zusammenhängendes Delikt verurteilt worden sein, über eine
Polizeiausbildung oder gleichwertige Ausbildung, dazu zählt auch eine Ausbildung an
einer Detektivschule, sowie über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Personenüberwachung haben. Zudem
soll das BSV ein Verzeichnis über die entsprechenden Personen führen. Dies sei zwar
besser als gar keine Regelung, erklärte Silvia Schenker (sp, BS) als Mitglied des
Referendumskomitees, löse aber das Grundproblem der Überwachung nicht. 
In der Folge versuchten die Referendumsführenden klar zu machen, dass es ihnen nicht
in erster Linie darum gehe, Observationen zu verhindern. Diese dürften aber nicht
willkürlich erfolgen, sondern müssten auf einer sorgfältig ausgearbeiteten gesetzlichen
Grundlage beruhen. Eine solche stelle das neue Gesetz aber nicht dar, da zu viele
Punkte unklar seien. Zudem gingen die Möglichkeiten, welche die Versicherungen
erhielten, viel zu weit. Man würde damit «mit Kanonen auf Spatzen […] schiessen»,
betonte Anne Seydoux (cvp, JU). Erstere Kritik unterstützte auch ein bürgerliches
Komitee, vor allem bestehend aus Jungen Grünliberalen sowie teilweise aus
Jungfreisinnigen. Unterstützt wurden sie von einigen Kantonalsektionen, etwa der GLP
Neuenburg oder der CVP Jura, CVP Neuenburg und CVP Genf. Offiziell bekämpft wurde
die Vorlage schliesslich von SP, Grünen und Grünliberalen, Letztere entschieden sich
aber mit 67 zu 61 Stimmen nur knapp und gegen den Willen des Parteivorstands gegen
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das Gesetz. Unterstützung in den Medien erhielten die Komitees während des
Abstimmungskampfes auch von einem Teil des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB): Die Hälfte der Verbandsmitglieder, die an einer entsprechenden
Befragung teilgenommen hätten, lehne das neue Gesetz ebenfalls ab, weil
Privatdetektive verglichen mit den Strafverfolgungsbehörden zu viele Kompetenzen
erhielten, berichteten die Medien.
Auf der anderen Seite betonten die Befürworterinnen und Befürworter des neuen
Gesetzes, zu dem unter anderem die SVP, FDP, CVP, BDP und EDU sowie zum Beispiel
der Gewerbeverband, der Arbeitgeberverband und der Versicherungsverband zählten,
dessen Wichtigkeit für die Sozialversicherungen. Einerseits sei eine konsequente
Verfolgung von Missbrauch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Sozialversicherungen zentral, andererseits könnten so Kosten gespart werden, wodurch
mehr Geld für die tatsächlich Berechtigten übrigbliebe. Um letzteren Punkt zu
verdeutlichen, führten die Befürwortenden des Gesetzes an, wie viele unrechtmässig
bezogenen Leistungen durch die Observationen gespart werden können. Alleine
zwischen 2009 und 2016 habe die IV gemäss Zahlen des BSV wegen festgestellten
Missbräuchen in etwa 2000 Fällen pro Jahr insgesamt Renten in der Höhe von CHF 1.2
Mrd. eingespart. Jährlich seien 220 Fälle mithilfe von Observationen durchgeführt
worden, wobei sich der Verdacht in der Hälfte der Fälle bestätigt habe. Der momentane
Überwachungsstopp erschwere den entsprechenden Stellen hingegen die Überführung
von Betrügerinnen und Betrügern. So erklärte die IV-Stelle Bern, dass sie im ersten
Halbjahr 2018 nur halb so viele Fälle unrechtmässig bezogener Leistungen festgestellt
habe wie im ersten Halbjahr 2017. Keine entsprechende Einschätzung abgeben wollte
jedoch zum Beispiel die IV-Stelle des Kantons Aargau, die SVA Aargau, da aufgrund der
langen Dauer der Überwachungen zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch
Observationen eingesetzt worden seien. Auch Silvia Schenker kritisierte entsprechende
Aussagen als reine Spekulation, da nicht nachgewiesen werden könne, ob die
Unterschiede tatsächlich auf die fehlenden Observationen zurückzuführen seien.  

Ungewohnt grosse Aufmerksamkeit erhielt im Rahmen des Abstimmungskampfes das
Abstimmungsbüchlein. Das Referendumskomitee kritisierte in den Medien die
Informationspolitik des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein deutlich. Letzteres sei
fehlerhaft, so dass die freie Meinungsbildung nicht mehr gewährleistet sei. Beanstandet
wurde insbesondere, dass das neue Gesetz durch Aussagen, wonach dieses keine
Möglichkeiten schaffe, in Wohn- und Schlafzimmern zu filmen, und wonach
Richtmikrofone und Wanzen nicht erlaubt seien, verharmlost werde. Dem widersprach
die Bundeskanzlei und erklärte, man habe die Grundsätze der Sachlichkeit, Transparenz
und Verhältnismässigkeit eingehalten. In der Folge versuchte das Komitee, den Versand
des Abstimmungsbüchlein durch eine Abstimmungsbeschwerde beim Kanton Zürich
und anschliessend beim Bundesgericht zu verhindern. Das Bundesgericht wies
hingegen den Antrag auf Versandstopp ab. Ein solcher sei nicht gerechtfertigt, weil
auch zwei weitere Vorlagen Ende November 2018 zur Abstimmung kämen. Inhaltlich
entschied es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Etwa drei Wochen vor dem Urnengang wurde schliesslich publik, dass die Zahlen des
BSV zur Anzahl Observationen bei der IV nicht korrekt waren. So wäre etwa der Kanton
Freiburg mit knapp 4 Prozent der Schweizer Bevölkerung für 30 Prozent aller
Observationen verantwortlich gewesen; statt 70 Observationen, wie sie das BSV
aufführte, hätten in demselben Zeitraum in Freiburg jedoch nur 8 Observationen
stattgefunden, erklärte dann auch der Direktor der kantonalen
Sozialversicherungsanstalt. Auch in Bern und in Basel-Landschaft waren die Zahlen
falsch. Diese Fehler hatten Auswirkungen auf die Höhe der Einsparungen durch die
Observationen, die von der Anzahl Observationen abhängt. In der Folge musste die
Bundeskanzlei die im Abstimmungsbüchlein gedruckten Zahlen korrigieren: Jährlich
komme es bei der IV von 2'400 Fällen, in denen Verdacht auf Sozialversicherungsbetrug
bestehe, in 150 Fällen zu Observationen, nicht in 220 Fällen wie ursprünglich erklärt. Da
das Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt und verschickt war,
korrigierte der Bund die Zahlen nur in der elektronischen Fassung. Dies könne
womöglich rechtliche Folgen – bis hin zur Ungültigerklärung der Abstimmung – haben,
spekulierten die Medien.
Kurze Zeit später wurde ein weiterer Fehler im Abstimmungsbüchlein publik. So
berichtigte die GPK-NR eine Angabe in einer Tabelle, wonach der Nachrichtendienst
zum Beispiel Telefonüberwachungen zur Bekämpfung von «Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus» einsetzen könne. Dies stimme nur für Terrorismus, gegen
gewalttätigen Extremismus, zum Beispiel gegen Links- oder Rechtsradikale, könne der
Nachrichtendienst keine Telefonüberwachung einsetzen. Relevant war dieser Aspekt
vor allem, weil die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten, die
Sozialversicherungen erhielten weitergehende Kompetenzen als Polizei oder
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Nachrichtendienst – was die Befürworterinnen und Befürworter bestritten. 
Nicht nur das Abstimmungsbüchlein, auch die Zahlen bezüglich der Observationen, die
der Schweizerische Versicherungsverband (SSV) publizierte, erwiesen sich kurz darauf
als unvollständig. Der Verband sprach von 100 Fällen von Observationen pro Jahr und
erklärte, das «Mittel der Observation [werde] zurückhaltend, aber effizient eingesetzt».
Dabei führte er jedoch nur die Observationen zum obligatorischen Bereich der
Unfallversicherung, nicht aber diejenigen von anderen Versicherungen (z.B.
Zusatzversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, Haftpflichtversicherungen) auf,
bei denen Überwachungen deutlich häufiger eingesetzt werden, die jedoch das neue
Gesetz nicht betraf. 

Die Medien publizierten während des Abstimmungskampfes mehrmals Geschichten,
welche unrechtmässige Bezüge von Sozialversicherungsgeldern thematisierten. So
veröffentlichte etwa das Bundesgericht Mitte Oktober 2018 ein Urteil zu einer Person,
die wegen Sozialversicherungsbetrugs ihren Rentenanspruch verlor (9C_221/2018).
Auch ein Bericht in der «Rundschau» sowie Überwachungsvideos von Betrügern, die
der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, Andreas Dummermuth,
veröffentlichte, wurden von den Medien aufgenommenen. Andererseits kamen auch
Personen zu Wort, welche zu Unrecht observiert worden waren, und im Zusammenhang
damit wurden auch die Folgen von solchen Überwachungen beleuchtet. So könnten
diese bei den Überwachten seelische Spuren bis hin zu psychischen Beschwerden und
dem Gefühl des Überwachtwerdens hinterlassen und bestehende psychische
Erkrankungen noch verstärken, erklärte die Psychiaterin Maria Cerletti gegenüber dem
Blick. Dabei wirke nicht nur die Überwachung selbst schädlich, sondern bereits das
Wissen, dass man überwacht werden könnte. 

Deutliche Vorzeichen für den Abstimmungssonntag lieferten die Vorumfragen. Die
verschiedenen Wellen der Tamedia-Umfrage zeigten konstant einen Ja-Stimmenanteil
von ungefähr zwei Dritteln der Stimmen (1. Welle: 67% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 2.
Welle: 68% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 3. Welle: 67% Jastimmen, 32%
Neinstimmen), die zwei Wellen der SRG-Umfrage durch gfs.bern machten Ja-
Mehrheiten von 57 respektive 59 Prozent aus. Ob der relativ klaren Ausgangslage
begannen sich die Medien gegen Ende des Abstimmungskampfes für die Frage zu
interessieren, was bei einer Bestätigung des Gesetzes durch das Volk geschehe. So
bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der EGMR in Strassburg auch das neue Gesetz
beanstande, weil dieses verschiedene Anforderungen des Urteils von 2016 nicht erfülle.
Zum Beispiel seien die Regelungen bezüglich der anordnenden, durchführenden und
überwachenden Einheiten sowie die Art und Weise der Überwachung zu unpräzise
formuliert, erklärte etwa Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Universität
Basel, ebenfalls gegenüber dem Blick. 

Am 25. November 2018 fiel das Abstimmungsergebnis ähnlich deutlich aus, wie die
Umfragen zuvor angekündigt hatten. Mit 64.7 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von
48.4 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Gesetz zur
Überwachung der Versicherten aus. Am höchsten lag die Zustimmung in den Kantonen
Appenzell-Innerrhoden (81.2%), Nidwalden (78.0%), Obwalden (76.4%) und Schwyz
(76.4%), abgelehnt wurde es in den Kantonen Jura (48.6%) und Genf (41.4%). Neben
deutlichen sprachregionalen Unterschieden – in der Deutschschweiz lag die
Zustimmung gemäss einer Auswertung des BFS durchschnittlich um fast 18
Prozentpunkte höher als in der Romandie, aber um etwa 2 Prozentpunkte tiefer als in
der italienischsprachigen Schweiz – zeigten sich auch grosse Differenzen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen: Hier betrugen die Differenzen 15.7 Prozentpunkte
in der Deutschschweiz und 11.3 Prozentpunkte in der Romandie. Lediglich in der
italienischsprachigen Schweiz stimmten die Stadt- und die Landbevölkerung ähnlich
(2.4 Prozentpunkte Unterschied). Unterschiede zeigten sich gemäss der
Nachabstimmungsbefragung Voto auch zwischen den Altersgruppen: Personen
zwischen 18 und 29 Jahren stimmten der Vorlage nur zu 42 Prozent zu, alle übrigen
Altersgruppen wiesen Zustimmungsraten zwischen 60 und 76 Prozent auf. Ähnlich wie
zuvor die Tamedia-Nachbefragung zeigte auch Voto auf, dass die Sympathisantinnen
und Sympathisanten der Grünen (Voto: 24%, Tamedia: 22%) dem neuen Gesetz deutlich
kritischer gegenüberstanden als diejenigen der SP (Voto: 42%, Tamedia: 38%). Die
Befürworterinnen und Befürworter zielten gemäss Voto in erster Linie auf eine effektive
Missbrauchsbekämpfung bei den Sozialversicherungen ab, die Gegnerinnen und Gegner
bezogen sich in ihrer Argumentation insbesondere auf die Probleme der Vorlage
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit. 

Das Ergebnis zeige, dass ohne schlagkräftige Organisation im Rücken zwar eine
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Abstimmung erzwungen, nicht aber gewonnen werden könne, urteilten die Medien. Mit
«Die Grenzen der Bürgerbewegung» fasste das St. Galler Tagblatt die Vorlage
zusammen. Auch die Initianten betonten, dass ihnen im Hinblick auf die
«millionenschwere Kampagne der Versicherungsbranche» das notwendige Geld für
einen Vollerfolg gefehlt habe. Einen Teil ihres Ziels hätten sie jedoch dadurch erreicht,
dass durch verschiedene im Abstimmungskampf gemachte Äusserungen der
Befürworterinnen und Befürworter persönlichkeitsrechtliche Aspekte hätten geklärt
werden können, zum Beispiel die Frage von Filmaufnahmen aus Schlafzimmern. Daran
müsse sich die Justiz orientieren, auch wenn diese nicht direkt in die
Gesetzesauslegung einfliessen würden, betonte zum Beispiel Daniel Gerny in der NZZ. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 1'667'849' (64.7%), Stände: 21
Nein: 909'172 (35.3%), Stände: 2

Parolen: 
– Ja: BDP, CVP, EDU, FDP, SVP, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband,
Versicherungsverband 
– Nein: GPS, GLP, PdA, SD, SP, Dachverband der Behindertenorganisationen,
Gewerkschaftsbund, Pro Infirmis, Travailsuisse
– Stimmfreigabe: EVP
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 67

Invalidenversicherung (IV)

Stillschweigend gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Suter (fdp, BE)
Folge, die verlangte, bei der Berechnung des Rentenanspruchs einer Person, die vor
Eintritt der Invalidität nur teilzeitlich erwerbstätig war, sei von einem vollen
Arbeitspensum auszugehen. Suter wollte damit vor allem Frauen besser stellen, die
neben einer Teilzeitstelle unentgeltlich im Betrieb des Ehemannes mitarbeiten. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2003
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative Wehrli (cvp, SZ) forderte, dass die
Hörgeräteversorgung von der IV in die Krankenversicherung übertragen wird.
Argumentiert wurde damit, dass in den meisten umliegenden Ländern die
Krankenversicherung für die Versorgung mit Hörgeräten zuständig sei. Eine Übertragung
der Hörgeräteversorgung ins Krankenversicherungsgesetz würde zudem die
Vergleichbarkeit der Preise erleichtern. Die Kommission des Nationalrates beantragte
mit 12 zu 9 Stimmen, der Initiative keine Folge zu leisten. Die Mehrheit und Minderheit
der Kommission waren sich insbesondere nicht darüber einig, ob eine Verschiebung ins
Krankenversicherungsgesetz mehr oder weniger Möglichkeiten biete, um auf die Preise
Einfluss nehmen zu können. Der Nationalrat folgte mit 104 zu 59 Stimmen der
Minderheit der Kommission und gab der parlamentarischen Initiative Folge. 69

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.04.2009
LINDA ROHRER

Eine parlamentarische Initiative der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Ständerates forderte, dass aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage das
Inkrafttreten der IV-Zusatzfinanzierung um ein Jahr verschoben werden soll. Der
Bundesbeschluss über eine befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze sah eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf
den 1. Januar 2010 vor. Aufgrund der Krise wollte die Kommission des Ständerates diese
Anhebung nun auf den 1. Januar 2011 verschieben. Eine frühere
Mehrwertsteueranhebung würde zu einer Kaufkraftabschöpfung bei der Bevölkerung
führen, welche die rezessive Entwicklung zusätzlich verschärfen würde. Im Ständerat
war die parlamentarische Initiative nicht zuletzt aufgrund des ungewöhnlichen
Vorgehens umstritten. This Jenny (svp, GL) beantragte das Nichteintreten auf die
Vorlage. Er sah in der Verschiebung der Inkraftsetzung der Mehrwertsteueranhebung
ein Manöver, um sich in der Abstimmungskampagne die Unterstützung der
Wirtschaftsverbände zu sichern. Diesen Antrag lehnte der Ständerat jedoch mit 31 zu 1
Stimme ab. In der Gesamtabstimmung wurde die Initiative mit 28 zu 1 Stimme
angenommen, allerdings bei 7 Enthaltungen, welche vorwiegend aus dem rechten Lager
kamen und sich grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wandten. In

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2009
LINDA ROHRER
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der Schlussabstimmung nahm der Ständerat die parlamentarische Initiative mit 34 zu 4
Stimmen bei 4 Enthaltungen und der Nationalrat mit 114 zu 9 Stimmen an. 70

Eine weitere parlamentarische Initiative der WAK des Ständerates forderte den
Bundesrat auf, das Bundesgesetz über die Sanierung der Invalidenversicherung an den
Bundesbeschluss über die Änderung der befristeten Zusatzfinanzierung durch
Anhebung der Mehrwertsteuersätze anzupassen. Dabei ging es insbesondere darum, die
beiden Vorlagen zeitlich anzupassen. Materiell wurden mit der parlamentarischen
Initiative keine Änderungen vorgenommen. Der Entwurf passierte die
Gesamtabstimmung im Ständerat einstimmig. 71

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2009
LINDA ROHRER

Eine im Vorjahr vom Ständerat überwiesene parlamentarische Initiative seiner
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, welche forderte, das Bundesgesetz
über die Sanierung der Invalidenversicherung an den Bundesbeschluss über die
Änderung der befristeten Zusatzfinanzierung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze
zeitlich anzupassen, wurde im Berichtsjahr von der grossen Kammer behandelt. Hier
gab es Widerstand von Seiten der SVP-Fraktion. Diese wollte anstelle der CHF 5 Mrd.,
die aus dem AHV-Fonds an den neu geschaffenen IV-Fonds übertragen werden, dem
IV-Fonds ein zinsloses, rückzahlbares Bundesdarlehen in gleicher Höhe gewähren. Der
Minderheitsantrag wurde jedoch mit 117 zu 53 Stimmen abgelehnt. In der
Gesamtabstimmung passierte die Gesetzesvorlage den Nationalrat mit 118 zu 54
Stimmen. 72

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2010
LUZIUS MEYER

Im Gegensatz zum Nationalrat, welcher im Vorjahr einer parlamentarischen Initiative
Wehrli (cvp, SZ) Folge gegeben hatte, lehnte der Ständerat ebendiese ab. Die Initiative
hatte gefordert, dass die Hörgeräteversorgung von der IV in die Krankenversicherung
übertragen wird. Die Kommission des Ständerates hatte die Initiative einstimmig zur
Ablehnung empfohlen, da sie darin keinen tauglichen Weg zur Lösung des Problems der
zu hohen Preise für Hörgeräte sah. 73

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

Eine parlamentarische Initiative der SVP forderte, dass Rentenauszahlungen an
Personen im Ausland künftig kaufkraftbereinigt erfolgen sollten. Die Kommission des
Nationalrates hatte die Initiative mit 10 zu 7 Stimmen bei 6 Enthaltungen zur Ablehnung
empfohlen, weil das vermutete Einsparpotenzial in keinem Verhältnis zum Aufwand und
zu den Kosten stehe. Der Nationalrat folgte seiner Kommission nicht und nahm die
parlamentarische Initiative knapp mit 83 zu 81 Stimmen an. 74

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2010
LUZIUS MEYER

Le Conseil des Etats a rejeté par 19 voix contre 7 l’initiative parlementaire du groupe
UDC adoptée l’année précédente par le Conseil national visant à payer les rentes AI des
personnes résidant à l’étranger en parité de pouvoir d’achat. 75

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats gab im August
2015 einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge, die die Voraussetzung
für IV-Rentenbezug für Ausländer verschärfen wollte. Neu, so der Wunsch der
Initianten, sollten nur noch in der Schweiz wohnhafte Personen Anspruch auf eine
Rente der Invalidenversicherung haben, und auch nur dann, wenn sie bei Eintritt der
Invalidität bereits während zweier Jahre Beiträge bezahlt oder seit zehn Jahren in der
Schweiz gewohnt haben. Dadurch solle der "Missbrauch der Schweizer Sozialsysteme
durch Eingewanderte" eingeschränkt und die IV entlastet werden. Die ständerätliche
Schwesterkommission gab dem Anliegen im November jedoch einstimmig keine Folge,
weshalb die Initiative zur Beratung an das Plenum des Nationalrats ging. Parallel zur hier
behandelten parlamentarischen Initiative hatte die SVP auch je eine parlamentarische
Initiative bezüglich der AHV und der Ergänzungsleistungen eingereicht, welche ebenfalls
darauf abzielten, den Zugang zu den Sozialwerken für Ausländerinnen und Ausländer zu
erschweren. 76

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2015
FLAVIA CARONI
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Nachdem die beiden Kommissionen für Gesundheit und Soziales im Vorjahr
unterschiedlich entschieden hatten, gelangte die parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion für eine Verschärfung der Voraussetzungen für IV-Rentenbezug für Ausländer
in der Maisession 2016 in den Nationalrat. Inzwischen hatten sich die
Mehrheitsverhältnisse in der vorberatenden SGK-NR geändert: Die
Kommissionsmehrheit beantragte, der Initiative keine Folge zu geben, während eine
Minderheit Brunner (svp, SG) sich für Folge geben aussprach. Zu einer eigentlichen
Debatte kam es nicht: Die Volksvertreter beliessen es bei den Voten des Minderheits-
bzw. Fraktionssprechers und der Mehrheitssprecherin. Brunner erklärte, dass bei
einem generellen Ausländeranteil von rund 25% in der IV rund 50% der Bezügerinnen
und Bezüger ausländischer Nationalität seien, was es genauer zu betrachten gelte.
Allfällige Einwände aufgrund von Verträgen mit der EU und EFTA, welche einen
Gleichbehandlungsgrundsatz festschreiben, wischte er mit dem Hinweis auf die 2014
angenommene SVP-Einwanderungsinitiative weg: Die entsprechenden Abkommen seien
ohnehin neu zu verhandeln. Zudem wies Brunner auf die nach wie vor schwierige
finanzielle Situation der Invalidenversicherung hin. Die Mehrheitssprecherin Moret (fdp,
VD) hielt entgegen, eine Umsetzung der Forderungen würde im besten Fall wirkungslos
bleiben, im schlechtesten Fall jedoch gegen die Personenfreizügigkeit verstossen. Der
Gleichbehandlungsgrundsatz sei nicht nur ein zentraler Bestandteil des
Personenfreizügigkeitsabkommens, sondern er sei auch auf den Zugang zu den
Sozialversicherungen voll anwendbar. Eine einseitige Anpassung würde angesichts der
aktuellen Verhandlungen mit der Europäischen Union eine unnötige Provokation
darstellen. Zudem würden die Statistiken klar zeigen, dass die Personenfreizügigkeit
nicht zu einer Zunahme in den Leistungen der IV geführt habe, so die
Kommissionssprecherin. Angesichts dieser Argumente empfahl die SGK-NR mit 14 zu 9
Stimmen, die parlamentarische Initiative abzulehnen. Dieser Empfehlung folgte das
Ratsplenum mit 123 zu 67 Stimmen ohne Enthaltung. Alle Fraktionen stimmten
geschlossen, für den Vorstoss stimmte einzig die SVP. 77

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI

Berufliche Vorsorge

Mit einer parlamentarischen Initiative hatte Robbiani (cvp, TI) 2004 beantragt, dass aus
Gründen der Steuergerechtigkeit für die Quellenbesteuerung der Leistungen aus der 2.
Säule und der Säule 3a nicht der Sitzkanton der Sammelstiftung, sondern der letzte
Wohnsitzkanton des Begünstigten zuständig sein sollte, falls dieser zwischenzeitlich im
Ausland lebt. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben, weil damit jenen Kantonen, die während der Erwerbstätigkeit des
Begünstigten beim steuerlichen Einkommen Abzüge für die berufliche Vorsorge
zulassen mussten, im Gegenzug die Einnahmen aus der Quellensteuer zufliessen sollten.
Der Bundesrat beantragte Nichteintreten auf die Vorlage, weil damit ein erheblicher
administrativer Mehraufwand entstehen würde. Er konnte sich mit Unterstützung von
FDP und SVP knapp durchsetzen. Eine Motion (07.3454) Robbiani (cvp, TI) mit der
gleichen Stossrichtung wurde ebenfalls verworfen. 78

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2007
MARIANNE BENTELI

Die Räte behandelten eine parlamentarische Initiative Fischer (glp, LU) zur Besteuerung
von Freizügigkeitsgeldern bei Wegzug aus der Schweiz in ein Land ausserhalb des
EU/Efta-Raumes. Gemäss aktueller Rechtslage sind Freizügigkeitsguthaben, die nach
Wegzug der versicherten Person bezogen werden, am Ort des Geschäftssitzes der
Vorsorgeeinrichtung der Quellenbesteuerung unterworfen. Daraus entsteht eine
Missbrauchmöglichkeit: Versicherte können ihre Freizügigkeitsguthaben kurzfristig in
einen steuergünstigen Kanton transferieren und so beträchtliche Steuerersparnisse
erreichen. Aus diesem Grund verlangt der Vorstoss eine Änderung der
Steuergesetzgebung. Neu soll die Quellensteuer am letzten in der Schweiz liegenden
Wohnsitz der versicherten Person anfallen, um einen fairen interkantonalen
Steuerwettbewerb zu gewährleisten. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrats gab der parlamentarischen Initiative im Januar 2015 mit 14 zu 11 Stimmen
Folge. Die Gegner argumentierten mit einem unverhältnismässigen Mehraufwand für
die Steuerbehörden. 79

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.01.2015
FLAVIA CARONI
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Im Feburar beriet die WAK des Ständerates eine parlamentarische Initiative Fischer
(glp, LU) für eine faire Besteuerung von Freizügigkeitsgeldern. Im Gegensatz zu ihrer
Schwesterkommission gab sie ihr mit 8 zu 4 Stimmen keine Folge. Ausschlaggebend
dabei war ein befürchteter Mehraufwand für die Steuerbehörden und ein Eingriff in die
Steuerhoheit der Kantone. Der Vorstoss wurde somit an das Plenum der grossen
Kammer übergeben. 80

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.02.2015
FLAVIA CARONI

In der Sommersession beriet der Nationalrat die parlamentarische Initiative Fischer
(glp, LU) für eine faire Besteuerung von Freizügigkeitsgeldern. Die vorberatende WAK
empfahl mehrheitlich, der Initiative Folge zu geben, eine bürgerliche Minderheit
Flückiger (svp, AG) plädierte für Ablehnung. Der Urheber des Vorstosses argumentierte,
die Besteuerung der Freizügigkeitsleistungen in einem Kanton, in dem die versicherte
Person möglicherweise nie gewohnt hat und zu dem sie keinen anderen Bezug hat, sei
eine unfaire Facette des Steuerwettbewerbs. Das Steuerschlupfloch sei nicht etwa
intendiert, sondern unerwünscht. Die Minderheitssprecherin erklärte, die Minderheit
störe sich insbesondere ob des Geltungsbereichs der parlamentarischen Initiative.
Dieser umfasse neben Kapitalleistungen auch Pensionen und Ruhegehälter, was ein
Bericht des EFD bestätige. Das bisherige System sei effizient, habe sich bewährt und
garantiere Rechtssicherheit. Dagegen bringe die durch den Vorstoss angestrebte
Änderung administrativen Aufwand und Zusatzkosten. Der Rat folgte der
Kommissionsmehrheit mit 104 zu 83 Stimmen ohne Enthaltungen. 81

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2015
FLAVIA CARONI

Im Ständerat beantragte eine Mehrheit der vorberatenden Kommission für Wirtschaft
und Abgaben, der parlamentarischen Initiative Fischer (glp, LU) für eine faire
Besteuerung von Freizügigkeitsgeldern keine Folge zu geben. Sie blieb damit bei ihrer
Haltung aus der ersten Beratung. Eine Minderheit Levrat (sp, FR) setzte sich für Folge
geben ein. Das Nein-Lager, das argumentierte, die neue Regelung könne sogar zu einem
Abfluss von Steuergeldern ins Ausland führen, überwog in der kleinen Kammer: Sie
lehnte den Vorstoss mit 24 zu 15 Stimmen ohne Enthaltung ab. 82

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stärkung des Schweizer Stiftungsstandortes (Pa.Iv. 14.470)

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Werner Luginbühl (bdp, BE) 2014 eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen des Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in
der Schweiz. Nach anfänglichem Widerstand durch die RK-NR gaben schliesslich beide
Rechtskommissionen der Initiative Folge. Der auf Wunsch der RK-SR von der
Bundesverwaltung ausgearbeitete Entwurf stiess im Frühling 2020 auf starke Kritik in
der Vernehmlassung, worauf die ständerätliche Kommission die Vorlage auf zwei der
ursprünglich acht gestellten Forderungen beschränkte: Stifterinnen und Stifter sollen
neu ausgebaute Rechte in Bezug auf Organisationsänderungen der Stiftung erhalten,
zudem sollen Änderungen an der Stiftungsurkunde zukünftig einfacher vorgenommen
werden können. Beide Aspekte hiess das Parlament gut und sprach überdies Personen
mit einem «berechtigten Kontrollinteresse» neu ebenfalls ein Beschwerderecht zu,
schloss jedoch Spenderinnen und Spender sowie diesen nahestehende Personen davon
aus.

Chronologie
Parlamentarische Initiative und Vorprüfung durch die RK-SR
RK-NR stimmt nicht zu
RK-SR gibt Folge
Zustimmung durch RK-NR

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.11.2015
SARAH KUHN
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Auftrag der RK-SR an die Bundesverwaltung zur Ausarbeitung eines Entwurfs
Genehmigung der Fristverlängerung bis 2021 durch den Ständerat
Vernehmlassung und Vernehmlassungsergebnisse
Detailberatungen im Ständerat
Eintretensentscheid der RK-NR
Detailberatungen im Nationalrat
Differenzbereinigung und Schlussabstimmungen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mit einer Ende 2014 eingereichten parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE)
wurde das Parlament aufgefordert, Anpassungen der gesetzlichen Grundlage –
insbesondere des ZGB und DBG – vorzunehmen, damit die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in der Schweiz in ihrer Wirksamkeit und
ihrem liberalen Charakter gestärkt werden. Das Parlament soll hierbei im Wesentlichen
organisatorischen und formellen Anforderungen Rechnung tragen. So soll das BfS
regelmässig Daten zu den steuerbefreiten gemeinnützigen Organisationen publizieren.
Auch wird eine Präzisierung der Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde, in
Anlehnung an das Beschwerderecht von Personen mit berechtigten Kontrollinteressen,
erwartet. Des Weiteren sollen auch Anpassungen im Rahmen der Stiftungsurkunde
vorgenommen werden; zwecks Vereinfachung würden für unwesentliche Änderungen
die notarielle Beurkundung entfallen und die Stifterrechte durch Ausdehnung des
Änderungsvorbehalts auf Organisationsänderung optimiert werden. Zudem sollen eine
Haftungsbegrenzung für ehrenamtliche Organmitglieder, Steuerprivilegien für von
Erben vorgenommene Zuwendungen aus dem Nachlass und die Möglichkeit eines
Spendenvortrags auf spätere Veranlagungsperioden angedacht werden. Als letzter
Punkt soll eine Angleichung des Steuerrechts an das Zivilrecht berücksichtigt werden, in
dem keine Verweigerung bzw. kein Entzug der Steuerbefreiung für die entsprechende
Honorierung von strategischen Leitungsorganen sichergestellt wird. Im November 2015
wurde der Vorstoss in der Vorprüfung von der RK-SR behandelt und für gut befunden.
Die Kommission gab der Initiative mit 7 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen Folge. 83

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2015
MELIKE GÖKCE

Rund ein Jahr nach ihrer Schwesterkommission konnte sich auch die RK-NR in der
Vorprüfung der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zu einem Entscheid
durchringen. Im Mai 2016 hatte sie angekündigt, dass sie zunächst Anhörungen
durchführen wolle, bevor sie darüber entscheide, ob sie sich dem Beschluss der RK-SR
zur Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens zur Stärkung des Schweizer
Stiftungsstandorts anschliessen wolle. Diese Anhörungen fanden schliesslich im August
desselben Jahres statt. Im November kam dann die ernüchternde Nachricht: Die RK-NR
sehe diesbezüglich keinen Handlungsbedarf und sprach sich mit 13 zu 6 Stimmen ohne
Enthaltung gegen den Vorstoss aus. Sie bezweifelte, dass die Massnahmen – auch
aufgrund ihrer Heterogenität – zu einer effektiven Stärkung führen würden und
befürchtete im Gegenteil negative Auswirkungen auf das Schweizer Steuersystem. 84

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2016
MELIKE GÖKCE

Nach dem Negativbescheid der RK-NR im Herbst 2016 lag es nun am Ständerat, über
das Weiterbestehen der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zu befinden.
Die RK-SR hielt an ihrem Entscheid vom November 2015 fest und beantragte ihrem Rat
im entsprechenden Bericht vom August 2017, der Initiative Folge zu geben (mit 10 zu 2
Stimmen bei einer Enthaltung). Sie betonte abermals die Relevanz des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens für die Schweiz. Gerade vor dem Hintergrund
des stetig steigenden Konkurrenzkampfes auf internationaler Ebene sehe sie
Handlungsbedarf, um die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der in
der Schweiz ansässigen Stiftungen zu verbessern und den weltweit bekannten
Stiftungsstandort Schweiz zu festigen. Des Weiteren verwies die Kommission darauf,
dass die letztmalige Stiftungsrechtsrevision auf das Jahr 2006 datiere und gerade in
Anbetracht der Schnelllebigkeit des Stiftungssektors eine entsprechende Anpassung
angemessen wäre.
Der Ständerat teilte diese Einschätzung und gab der Initiative ohne Einwände
entsprechend Folge. Ständerat Vonlanthen (cvp, FR) führte in seinem Votum drei
wesentliche Argumente an, weshalb er sich dem mit „überwältigendem Mehr“ von der
Kommission angeführten Vorschlag anschliessen und sich für das Vorankommen des
Vorstosses einsetzen wolle. Erstens bestehe Handlungsbedarf, da die heutigen
Rahmenbedingungen teilweise nicht mehr zeitgemäss seien, zweitens wolle die
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Initiative keine komplizierte Totalrevision, sondern lediglich punktuell gesteuerte
Anpassungen anstossen und drittens sei die von der Swissfoundations angebrachten
Kritik bezüglich einer fehlenden strategischen Stossrichtung und
„Verschlimmbesserung“ der Grundlagen unbegründet. Gerade die Teilrevision erlaube
ein zielgerichtetes Agieren und durch die Vorarbeit von Experten könnten
entsprechend sinnvolle Lösungen vorgeschlagen werden. Der Initiant selbst schloss die
Debatte mit einer Reminiszenz an die Gründung der parlamentarischen Gruppe
Philanthropie/Stiftungen, welcher auch einige der Anwesenden angehörten: Fast alle
Ständeratsmitglieder seien in einer Stiftung tätig, nur ganz wenige aber befassten sich
auch mit dem Stiftungswesen, obwohl dessen Bedeutung in der Schweiz beträchtlich
sei. Er selbst habe sich immer mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt und nicht
zuletzt nach der vom Bundesrat beantragten Abschreibung seiner vor neun Jahren
eingereichten Motion (09.3344) zur Attraktivierung des Stiftungswesens festgestellt,
dass es zwar keine Totalrevision brauche – wie damals verlangt – jedoch eine gezielte
Optimierung im Feinbereich. 85

Nach einer langen und kontroversen Vorprüfungsphase kam die parlamentarische
Initiative Luginbühl (bdp, BE) schliesslich im Oktober 2017 zustande. Die RK-NR hatte
ihren ablehnenden Beschluss vom November 2016 revidiert und sich entschlossen, mit
9 zu 5 Stimmen bei 8 Enthaltungen der Initiative Folge zu geben – dies, nachdem der
Initiative bereits im September 2017 vom Ständerat Folge gegeben worden war. Die RK-
SR, als Kommission des Erstrates, wurde folglich damit beauftragt, einen Entwurf zur
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens auszuarbeiten. 86

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2017
MELIKE GÖKCE

Nach einer erfolgreichen Vorprüfungsphase war es nun an der RK-SR, eine Vorlage
auszuarbeiten, mit der die notwendigen Gesetzesänderungen zur Stärkung der
Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen Schweizer Gemeinnützigkeits-
und Stiftungswesens vorgenommen werden können. Unter Berücksichtigung
entsprechender Erkenntnisse aus Expertenanhörungen beschloss die Kommission im
Mai 2019 mit 7 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung, die Verwaltung mit der Ausarbeitung
einer solchen Vorlage zu beauftragen. Im Rahmen der Kommissionssitzung war indes
auch die Möglichkeit einer Sistierung der zu behandelnden parlamentarischen Initiative
angedacht worden, um den Vorentwurf zur Regelung von Trusts (Mo. 18.3383)
abzuwarten, schliesslich aber doch einer separaten Behandlung der beiden Vorstösse
der Vorrang gegeben worden. Da die gesetzlich festgeschriebene Zweijahresfrist zur
Ausarbeitung der Vorlage im Herbst 2019 bereits fällig gewesen wäre, beantragte die
Kommission eine Fristverlängerung um weitere zwei Jahre, über die der Ständerat wohl
in einer der folgenden Sessionen entscheiden wird. 87

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.05.2019
MELIKE GÖKCE

Ohne weitere Umschweife wurde der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE),
mit der die Stärkung der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen
Schweizer Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens angestrebt wird, in der
Herbstsession 2019 vom Ständerat eine Fristverlängerung von 2 Jahren bis 2021
gewährt. 88

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2019
MELIKE GÖKCE

Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2019 der Ausarbeitung einer Vorlage zur
parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) eine zweijährige Fristverlängerung
gewährt hatte, schickte die RK-SR Ende November 2019 den Vorentwurf zur Stärkung
der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen Schweizer
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in die Vernehmlassung. Um die weltweite
Bedeutung und die günstigen Bedingungen des Schweizer Stiftungsrechts
aufrechterhalten zu können, bedürfe es vereinzelter Korrekturen, die mit den acht
vorgeschlagenen Massnahmen der parlamentarischen Initiative angegangen werden
könnten und daher auch in dieser Form in die Kommissionsvorlage aufgenommen
worden seien, so der entsprechende Kommissionsbericht. Die Massnahmen
orientierten sich an realen Bedürfnissen und seien sowohl angemessen als auch
verwertbar und setzten sich u.a. mit der Aufsicht und der Haftung von
Stiftungsratsmitgliedern auseinander, ohne dabei eine Einschränkung der bewährten
Rechtsgrundlagen zu provozieren oder mit internationalen Verpflichtungen sowie
europäischem Recht zu kollidieren.
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Das zentrale Element der Vorlage stellen die vorgeschlagenen Steueranreize dar, wobei
die Kommission in ihrem Vorentwurf mehrere Varianten in Betracht zog, mit denen die
steuerliche Bevorzugung von Zuwendungen aus Nachlässen und die Spendenvorträge
auf spätere Veranlagungsperioden ermöglicht werden sollen. Die Hauptvariante
ermöglicht einen Spendenabzug für die zwei folgenden Steuerperioden, während die
Variante 1 keine zeitliche Begrenzung vorsieht. Die Variante 2 sieht weder für einmalig
erhöhte Abzüge noch für einen Spendenvortrag Regularien vor. Diese Erneuerungen
hätten zwar naturgemäss sowohl für den Bund als auch für die Kantone
Mindereinnahmen zur Folge, die Kommission ging aber davon aus, dass die positiven
gesellschaftlichen Effekte, die aus den Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke
entstehen, diese Mindereinnahmen weit überkompensieren würden. Die
Vernehmlassung dauerte bis zum 13. März 2020. 89
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